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Zweite Sitzung
im Ständehaus zu Düsseldorf,Montag, den 11. Juli 1921.

(Beginn 9 Uhr 40 Minuten.)

1. Eingänge.
2. Bericht des Proviuzialausschussesüber die Ergebnisseder Proviuzialverwaltung für das Rech¬

nungsjahr 1919.
3. Bericht des Proviuzialausschusses,betreffendden Vermögensstanddes Rheinischen Pruvinzial-

verbandes.
4. Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltnng nnd zu den zum ihm ge¬

hörenden Haushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweigeund Anstalten
und
Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltuug für das Rechnungsjahr 1921.

5. Bericht des Berichterstatters der GeschäftsordnnngskomMissionüber deu Entwurf der neuen
Geschäftsordnung.

6. Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenenVorlagen.
VorsitzenderGielen: Meine Damen und Herren! Die Niederschrift über die gestrige

Vollsitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer in der heutigen Sitzung sind die Abgeordnetenvon Stedman und Weyers.
Eingegangen ist ein Antrag der Gutsverwaltung des Ritterguts Grittern in Hückelhuven

auf Uebernahme der Kosten der Regulierung und Unterhaltung des Ruerflusses. Der Antrag
würde wohl zweckmäßig der IV. Fachkommission zu überweisen sein.

Ferner sind noch verschiedene Anträge eingegangen, die ich den Herrn Schriftführer zu
verlesen bitte.

Schriftführer AbgeordneterWeyers: Antrag der Fraktion der U. S. P.:
Der Provinziallandtag ersucht die Provinzialverwaltung, dahiu zu wirken, daß

die in den Fürsorgeerziehungsanstalten noch immer übliche Prügelstrafe beseitigt wird
und eine humanitäre Behandlung der Zöglinge eintritt, sowie daß Verstöße hiergegen
im Wege des Disziplinarverfahrens zu ahnden sind.

Die Berufsberatung der Zöglinge uud ihre Unterbringung in Arbeitsstätten aller
Alt erfolgt unter Hinzuziehung der Gewerkschaften. Das Koalitionsrecht der Zöglinge
darf nicht angetastet werden.

Antrag Becker:
Wir beantragen, im Haushaltsplan für die Hebammenlehranstalt20"/° Freistellen

für unbemittelte geeignetePersonen zu schaffen.
Weiterer Antrag:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

Jedem Abgeordnetenist eine Freifahrkarte für sämtliche Bahnen innerhalb der
Grenzen der Rheinprovinz zu gewähren.

Eventuell ist dieser Antrag als Willenskundgebungder Stnatsregierung und dem
preußischenLandtag zur Beschlußfassungzu überweisen. A. Hauck u. Gen.
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Weiterer Antrag:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

Dem Landtag ist ein Altersverzeichnis der Beamten vorzulegen, getrennt nach
Verwaltuugszweigen. A. Hauck u. Gen.

VorsitzenderGielen: Die Antrage werden den zuständigenFachkommissionen zugehen.
Ich bitte die einzelnen Kommissionen,sich nach Schluß der heutigen Vollversammlungzu

konstitnieren. Die Zimmer sind an der Tafel angegeben.
Fernerhiu ist es notig, daß eine Kommission zur Vorbereitung der Wahl eines ueueu

Landeshauptmanns gebildet wird. Ich bitte, mir die Vorschläge der Fraktionen im Laufe des
morgigenTages zukommen zn lassen. Tagungsort für diese Kommissionwürde der Saal des Pro-
vinzialausschusses sein.

AbgeordneterDr. Wesen feld: Ich möchte die Anfrage stellen, aus wieviel Personen die
Kommissioubestehen soll.

VorsitzenderVielen: Aus 15.
Wir kommen zu Puukt 2 der Tagesordnung:

Bericht des Provinzialausschnsses über die Ergebnisse der Proviuzial'
Verwaltung für das Rechnungsjahr 1919.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Luenartz.
AbgeordneterLoennrtz: Meine Damen und Herren! Nach H 102 der Pruvinzialordnung

hat der Pruvinzialausschuß die Verpflichtung, bei Vorlegung der Haushaltspläne über die Ve»
waltung und den Stand der Angelegenheitender Pruvinzialverwaltuug Bericht zn erstatten. In
Ausführung dieser Vorschrift liegt Ihnen der Verwaltungsbericht für das Geschäftsjahr 1919,
beginueud mit dem 1. April 1919 und endigend mit dem 31. März 1920, vor. Den Zweck
dieser Vorschrift fasse ich im wesentlichen dahin auf, dem Provinziallaudtage Unterlagen für die
Beurteilung der Ziffern der Haushaltspläne zn geben. Wenn man diesen Zweck ins Auge faßt,
so ergibt sich ohne weiteres, daß er infolge der seit dem Rechnungsjahr 1919 eingetretenenstarken
Verschiebung unserer ganzen Lebensverhältnisseund Lebenshaltung kaum mehr erreicht werden kann.
Seit dem Jahre 1919 ist eine weitere so starke Verteuerung der Lebenshaltuug und der Materialien
und damit zwangsläufig verbunden eine solche Aenderung der Besuldungs- und Lohnverhältnisse
eingetreten, daß sich ans den Ausgaben des Rechnungsjahres 1919 ein einigermaßen sicherer Maß¬
stab für die Berechtigung der in dem demnächstzu beratenden Hanshaltsplnn enthaltenen Ziffern
nicht gewinnenläßt. Aus diesem Grunde hat meiner Ansicht nach der Bericht, jedenfalls soweit
die Zahlen in Betracht kommen, eine mehr theoretischeoder, ich möchte sagen, eine historische
Bedeutung.

Deshalb möchte ich mich darauf beschränke», im wesentlichen auf den Inhalt des Berichts,
der Ihnen vorgelegt worden ist und den Sie ja sicherlich alle einem eingehendenStudium unter-
zogen haben, zu verweise» uud uur einige besondersbemerkenswerteGesichtspunktehervorzuheben.

Zunächst ist selbstverständlich, daß die Ausgaben der Verwaltnngszweigedurchwegüber die
Voranschlägehinausgegangen sind, eine Erscheinung,die ja bei allen Verwaltungen wiederkehrtund
die darauf zurückzuführenist, daß es nicht möglich war. bei der Aufstellung der Vuranfchlägedie
Verhältnisse so, wie sie sich nach der Beendigung des Krieges entwickelt haben, einigermaßen vor¬
auszusehen.

Bei dem Abschnitt: „AllgemeineFinauzverwaltung" finden Sie unter der Einnahme, auf
Seite 32 hinter Ziffer IV bei den Provinzialsteuern znr Deckung außerordentlicherMehrausgaben
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eine Mindereinnahme, also ein Abgang vou rund 2 328 000 Mark. Es handelt sich hier um
Provinzialstcuern, die infolge der erst später beschlossenen Erhöhung der Provinzialstcuern von
29,75"/« auf 31,5"/« zur Zeit des Rechnungsabschlussesnoch nicht eingegangenwaren. Dieser
Netrag erscheintdaher im Jahre 1920 in Einnahme. Auf derselben Seite 32 findet sich eine
Mehreinnahme an Provinzialsteuern von 2 400 000 Mark, die zwecks Deckuug weiterer Mehr»
ausgaben zur Verfügung des Provinziallcmdtages zu halten waren.

Unter den Ausgaben findet sich eine Minderansgabe von 2 770 000 Mark zu Besolduugs-
zwecken. Dieser Abgang ist aber uur rechnerischer Natur. Die entsprechcudcn Mehrausgaben sind
bei den ciuzelncnHanshaltsplänen in Ausgabe gestellt. Beim Nechnungsabfchlußergibt sich ein
Bestand von 2 487 000 Mark, der im Rechnungsjahr 1920 nachgewiesen werden wird.

Aus dem Bericht der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltgeht hervor, daß der Gefchäfts-
nmfaug auch weiter in erfreulichemMaße zugenommenhat. Der Zugang au Versicheruugskapitnl
betrug 1 Milliarde 920 Millionen Mark. Das Versichernugskapitalist damit auf 10 Milliarden
795 Millionen Mark gestiegen. Die festgestelltenEntschädigungensind natürlich auch gestiegen,
und zwar um 2 368 000 Mark; sie erreichteneine Gesamthühe von 8 225 000 Mark.

Der Geschäftsberichtder Landesbank ergibt finanziell ein befriedigendesErgebnis. Die
einzelnen Zahlen zeigen hier ein gewaltiges Auwachfender Gefchäfte. Ebenfo zeigt die Lcbens-
Versicherungsanstalt der Nheinproviuz, der jüngste Zweig der NheiuifcheuProviuzialuerwaltung,
trotz der Ungunst der Zeit eine befriedigendeAufwärtsbcwegung.

In deu Taubstummeuuuterrichtsanstaltenwurden insgesamt ruud 700 Zöglinge unterrichtet.
Einzelne Anstalten waren infolge der Besetzung ciues Teiles der Nhcinpruvinz zeitweilig ihrer
Bestimmung entzogen. In den Vlinden-Unterrichtsanstaltenin Dürcn und Nenwicdwaren insgesamt
229 Zöglinge untergebracht. Die Blindenanstalt in Düren war infolge der Besetzungbis zum
7. Iannar 1920 und die Blindenanstalt in Ncuwicd bis zum 17. November 1920 ihrer Bestie
mung entzogen.

Bei den Hcbammeulehraustaltenist hervorzuheben, daß die Lehrtätigkeit in der Anstalt
Elbcrfeld,die während des Krieges geruht hatte, am 1. Oktober 1919 wieder aufgenommen werden konnte.

Ans dem Gebiet der FürsorgeerziehungMinderjähriger zeigt die Zahl der Ueberweisuugcu
ciueu Rückgang. Während im Jahre 1918 2217 Minderjährige überwiesen wnrdcu, brachte das
Jahr 1919 nur 1957. Die Zahl der eingelieferten männlichen Zöglingehat um 10,91"/° abgenommen,
während die Zahl der weiblichen Zöglinge um den entsprechenden Prozentsatz gestiegenist. Von
deu 1823 nen eingeliefertenZöglingen mußtcu 1471, also 78°/«, iu Anstalten untergebrachtwerden.
Es ist das also ein sehr großer Prozentsatz im Vergleichzu früheren Jahren, der naturgemäß die
Verwaltuug verteuert. Dicfe Tatsache erklärt sich einmal daraus, daß fo viele in höheren Alters¬
klassen stehende Minderjährige, die noch dazu stark verwahrlostsiud, zur Fürsorgeerziehunggelangen,
dauu aber aus der Schwierigkeit,zur Aufnahme von Fürsorgezöglingeugeeignete und bereite Pflege-
eltern und Lehrmeister zu finden. Am Schluß des Geschäftsjahres befanden fich in der Fürsorge«
crziehuug 9620 Minderjährige, also 424 weniger gegen das Vorjahr. Davon waren 5271 m
Anstalten nnd 4349 in Familienpflege, Lehr- uud Dienststellenuntergebracht.

Beim Irrenwesen ist gegenüber der seit 1916 eingetretenenstarken Abnahmeim Rechnungs¬
jahre 1919 eine geringe Zunahme au Kranken zu verzeichnen. In der Fürsorge des Rheinischen
Pruviuzial- bezw. Laudarmenverbandesbefandensich rund 11000 Geisteskranke, Idioten, Epileptiker,
220 gegen das Vorjahr mehr. .,. <. .7. «< , .

Bei dem Landarmcuwescuist hervorzuheben,daß hier die Fürsorge für deutsche Auslands-
stüchtliuge bemerkeuswertin die Erscheinunggetreten ist. Die Anfwendnngenhaben im Geschäfts-
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jähre 1919 1787 000 Mark betragen oder gegen das Vorjahr 1345000 Mark mehr. Von diesen
Kosten hat das Reich zwei Drittel erstattet. Diese erheblichen Mehrausgaben für die Auslands-
fllichtlinge sind auf die nach dem Friedensschluß erfolgte Auflösung der Internierungslager in den ehemals
feindlichen Ländern und die hiermit verbundeneRückkehr zahlreicherAuslandsdeutscher,ferner aber
auch auf die steigende Teuerung zurückzuführen.

Bei der Verwaltung der Provinzial-Straßen sind die Ausgaben gegen das Vorjahr von
9 700000 Mark auf 29 400 000 Mark gestiegen. (Hört! Hört! rechts,) Hiervon entfallen rund
25 000000 Mark auf die materielle Unterhaltung der Straßen, während der Rest von etwa
4'/2 Millionen auf die Verwaltung entfällt. Während im Jahre 1918 die Kosten für 1 Km
Straßenlange im Durchschnitt 760 Mark betrugen, sind sie im Rechnungsjahre1919 auf 4040 Mark
gestiegen. Von diefen Aufwendungen ist ein Teil als Kosten der Besetzung gegen das Reich
berechnet»norden; eine Erstattung hat jedoch im Berichtsjahr noch nicht stattgefunden. Zur Ent¬
lastung der Kreise und Gemeinden wurden 10 Millionen Mark im Wege der Anleihe gedeckt.

Im übrigen, meine Damen und Herren, möchte ich, wie gesagt, ans den Inhalt des
gedruckten Berichts verweisen. Soweit Erörterungen gewünscht werden, wird die Verwaltung bereit
sein, hier oder in den Komissiouendie erforderlicheAuskunft zu geben. (Beifall.)

VorsitzenderVielen: Wird hierzu das Wort gewünfcht? Das ist nicht der Fall. Dann
nehme ich an, daß der Bericht durch Kenntnisnahme erledigt ist.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Bericht des Provinzialausschusses, betreffend den Vermögensstand des
Rheinischen Provinzialverbandes,

erteile ich das Wort dem Herrn Landeshauptmann.
Landeshauptmann Dr. von Renners: Meiue Damen und Herren! Ich habe Ihnen

zunächst einen Bericht über den Vermögensstand der Pruvinzialvcrwaltuug zu erstatten, und zwar
über den Vermögensstand am 1. April 1920. Es liegt Ihnen ein Druckstück über die Vermögens-
vcrwaltuug vor; ich bitte Sie, das gütigst zur Haud zu nehmen.

Meine Damen und Herren! Der Wert des Vermögens des Provinzialverbandes an
Gebäude», Grundstücken, Wertpapieren, Forderuugeu usw. betrug am 1. April 1920 109234173
Mark. In dieser Summe ist aber einbegriffen das Vermögen einer Reihe von Korporationen,
Stiftungen usw., die vom Provinzialverband nnr verwaltet werden, deren Eigentum ihm also nicht
zusteht. Dieses Vermögen beträgt — ich sage runde Zahlen — 15 Millionen, die also von
den eben gegnnuten 109 Millionen abzuziehen sind. Dann bleibt ein Provinzialvermögeu von
94 Millionen Mark, Von der anderen Seite tritt diesem Vermögen noch hinzu das Vermögen
der Landesbankmit 16791000 Mark, das des rheinischen Meliorationsfonds mit ruud 2 Millionen
Mark und das der Provinzial-Feuervcrsicherungsanstalt mit 24 Millionen Mark, Rechne ich
nun diese drei Positionen zu de» ebeu genannten, dann ergibt sich ein Gesamtvermögen von
136967956 Mark. Sie finden die genauen Zahlen auf Seite 39 diefes Berichts.

Meiue Dameu und Herren! Im vorigen Jahre betrug das Vermögen 134456000 Mark,
so daß eine Vermögenszunahmevon 2 400 000 Mark zu verzeichnen ist. Sie werden nun fragen:
Wie ist diefe Vermögensvermehrungzu erklären? Da bitte ich, Bezug nehmen zu dürfen auf deu
Bericht des ProvinzialausschussesSeite 2. Da finden Sie nnter den Nrn. 1-12 einen Zuwachs
von 8 772 000 Mark. Weiter finden Sie dann aber auf Seite 3 und 4 nnter den Nrn 1—8 eine
Vermmdcrung des Vermögens um 6360000 Mark, Ziehen Sie diese beiden Summen ab, dauu
bleiben die 2411371 Mark, von denen ich eben gesprochen und die ich als Zuwachs bezeichnet habe.
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Meine Damen und Herren! Dem Vermögen stehen auch wie bei jeder Korporation ent¬
sprechende Schulden gegenüber. Auch da bitte ich, auf den Vorbericht Seite 5 Bezug nehmen zu
dürfen. Sie finden unter den Nrn. 1—14 eine Schuldenlast von 48446000 Mark aufgeführt.
Im vorigen Jahre betrug die Schuldeulast 41500000 Mark. Es ist also eine Vermehrung der
Schulden in diesem Inhre um beinahe 7 Millionen, 6945000 Mark, festzustellen. Auch in dieser
Beziehung darf ich ein paar Bemerkungenmachen.

Auf Seite 6 des Berichts finden Sie unter den Nrn, 1—3 nachgewiesen, daß die Schulde»
um 11541372 Mark zunächstgestiegen find, darunter vor allein die Anleihe vom vorigen Jahre
von 10 Millionen Mark. Weiter finden Sie auf Seite 6 und folgende unter Nr. 1—14 nach¬
gewiesen, daß die reglementsmäßigeSchuldentilgung stattgefundenhat mit 4595394 Mark, so daß,
wenn Sie die Zahlen miteinander iu Vergleich setzen, die eben genannten 6945000 Mark als
Schuldenvermehrung übrig bleiben. Also der Schuldenvermehruugsteht, wie im ersten Teil aus«
geführt, ein Zuwachs von rund 2V2 Millionen gegenüber, so daß eine definitiveVermögensabnahme
von 4534000 Mark zu verzeichnen ist.

Ich habe dann weiter nach dieser Vermögensübersichteinige Worte über den neuen Haus¬
haltsplan an Sie zu richten. Meine Damen und Herren! Dieser Voranschlag für das Jahr vom
1. April 1921 bis 31. März 1922 weist eine Gesamtsumme von 326718150 Mark nach. Sie
finden inl Hanpthanshaltsplau auf Seite 25 die genaue» Ausführungen darüber.

Im vorigen Jahr hat der Gesamthaushaltsplan uur 180549000 Mark erfordert. Sie
finden also für das laufende Jahr eine Vermehrung von 146168910 Mark, also eine gewaltige
Zunahme. Von dieser Zunahme werden aber zunächst aus deu vermehrten eigcuen Einnahmen
85284310 Mark gedeckt, so daß also eine Mehrausgabe vou 60884000 Mark verbleibt, die
anderwärts gedeckt uud aufgebracht werden muß. Bezüglich dieser Summe von rnnd 60 Millionen
Mark habe ich Ihnen nachzuweisen einmal, daß sie in die Ausgabe im Haushaltsplan eingestellt
find uud weiter, daß im Haushaltsplan auch die betreffende« Einnahmen in dem höheren Umfange
vorgesehen find.

Ich darf zunächstdazu übergehen,Ihueu nachzuweisen, daß diese Summe iu die Ausgabe
mehr eingestelltist, und ich bitte Sie, zu dem Zwecke den Haupt-Haushaltsplan für das kommende
Jahr zur Hand zu nehmen. Meine Damen und Herren, Sie finden da bei Titel I ^ Nr. 2
eine Erhöhung der Renten für die katholischen Armen in Werden, die vcrpflichtungsmäßigvom
Staat übernommen worden ist, um 10 500 Mark, Seite 6 des Haupt. Haushaltsplanes. Sie
finden weiter bei Titel II Nr. 1 des Haushaltsplans des Provinziallandtages, des Ausschusses und
der Zentmluerwaltung ein Mehr von 3 499 800 Mark eingesetzt. Auch diese Summe finden Sie
auf Seite 6 des Haupt-Haushaltsplans. Auf derselben Seite finden Sie bei Titel II Nr. 2,
Penfionsetat, einen Zuschuß von 971402 Mark, rein rechuungsmähigeZahlen, hervorgerufendurch
die Gehaltsregulieiung. Auf Seite 8 finden Sie bei Titel II Nr. 7 beim Haushaltsplan der Pro-
viuzial-Taubstnmmenanstaltenein Mehr vou 2 269 000 Mark, ferner auf derselben Seite bei Titel II
Nr. 8, Haushaltsplan der Blindenanstalten, ein Mehr von 1220710 Mark, ferner auf Seite 10
bei Titel II Nr. 9. Haushaltsplan des Hebammenwesens,ein Mehr von 2 045 242 Mark, dann
auf derselbenSeite bei Titel II Nr. 10. Kosten der Fürsorgeerziehung Minderjähriger, em Plus
von 4 767 000 Mark. Es ist das ja ein Haushaltsplan, der später, da er so kolossal m die Höhe
gegangen ist, nns in den Ausschüssen noch besondersbeschäftigen wird. Sie finden weiter auf Seite 10
bei Titel ll Nr. 11, Provinzial-Heil- uud Pflegeaustalte», einen Mehrzuschußvon 2 214000 Mark,
dann auf Seite 12 bei Titel II Nr. 12, Landarmenwesen, einen Zuschuß von 4360000 Mark,

8*
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und weiter bei Titel II Nr. 14, erweiterte Armenpflege,einen Mchrzuschuß von 5046 000 Mark,
und auf derselbenSeite bei Titel II Nr. 15, Pruviuzial-Arbcitsanstalt iu Vrauweiler, eiu Mehr
von 1688 000 Mark, dauu auf derselben Seite bei Titel XI Nr. 17 für die Kosten der baulichen
Beanffichtigung und für den maschinellenFonds ein Mehr von 1764180 Mark. Ueber ciuc
Million davon ist an die Stelle des früheren halben Prozent getreten, das für die Bauten erhuben
wurde und das in Inknnft nicht mehr erhuben werden soll. Auf Seite 12 fiuden Sie dann bei
Titel II Nr. 18, milde Stiftungen, ein Plns vun 50000 Mark und endlich bei Titel II Nr. 19
auf derselbenSeite, Krüppelfürsurge. 1 709 000 Mark, dann ans Seite 14 bei Titel II Nr. 20,
Pruviuzial-Straßcnvcrwaltung, die allergrößte Mehrfurderung mit 23 514 900 Mark. Auch
darüber wird wohl zunächst in der Fachkommission das Weitere zu besprechen sein. Bei Titel II
Nr, 21 auf Seite 14, Verwnltnng der landwirtschaftlichenAngelegenheiten,finden Sie ein Plns
von 1070 007 Mark. Dann finden Sie weiter auf Seite 16 bei Titel II Nr, 23 uud Titel IV
Nr. 1. Förderung von Kuust uud Wissenschaft,einen Mehrzuschuß von 135 000 Mark. Auf
derselbe»Seite finden Sie für das Landesarbeits- und Vernfscnnt ein Mehr von 222 000 Mark.
Es ist das eine der neuen Aufgaben, die der Provinz übertragen wurden fiud. Dann finden Sie
bei Titel IV Nr. 2, Haushaltsplan der Provinzial-Museen, eiu Plus von 485000 Mark und endlich
bei Titel IV Nr. 3, gelverbliche Zwecke, ein Plus von 14 260 Mark. Bei Titel IV Nr. 6 finden
Sie ferner eine Erhöhung des Ständefunds für Kunstfachenum 55 000 Mark uud bei Titel VI
Nr. 4 und 4 a einen Mehrzuschnß von 1720 000 Mark zur Deckung des Defizits des vorigen
Jahres und für einzelne Aufwendungen,die in diesem Jahre gelegentlich notwendig sind, und endlich
bei Titel VI Nr. 5 auf Seite 22 des Hanshaltsplans ein Mehr von 2 990 000 Mark für die
Besatzuugszulagenuud die Wirtschciftsbcihilfenin den besetzten Teilen. Bei Titel VI Nr. 6 sind
70 000 Mark vorgesehen,nm iu verschiedenen Anstalten Erinnerungszeichenfür die Gefallenen zu
errichtcu. Wir kommen hier einem Antrage, den ein früherer Provinziallandtag schon genehmigt
hat, weiter entgegen. Tann finden Sie ans Seite 21 bei Titel VI Nr. 7, Zinsen für bei der
Landcslmnk genummeue Vurschüsfe, da wir Steuer» ja bisher uicht bekommen haben, von
1699 000 Mark. Meine Damen uud Herren, wenn Sie die sämtlichen Pusten, die ich eben auf¬
gezählt habe, addieren, dann ergibt sich eine Gesamtmehrausgabevon 63 591000 Mark,

Dieser Gesamtmehrausgabestehen aber einige Minderansgaben gegenüber. So anf Seite 16
des Haushaltsplans bei Titel IV Nr. 5, landwirtschaftlicheVerwaltung, 570 000 Mark, bei
Titel V Nr. 4, Zinsendienst der 7 Millionen-Anleihe, 10425 Mark uud bei der Anleihe von
13 Millionen ein Ziufeuminus von 20 005 Mark. Ferner sind auch uuter Titel V Nr. 6
200 Mark abgesetzt wurdenuud bei Titel V Nr. 4, Verminderung des Anleihebcdarfs, das bekannte
V2 Pruzcut mit 1955 000 Mark, die andererseits aber vorher, wie ich schon andeutete, beim
Maschincnfunds in Zugang gebracht wurdensind. Endlich siud zur Durchführungder K'rüppelfürsorge
150000 Mark gestrichenwurde», da ei» besuudcrerHaushaltspla» für die Krüppelfürsurge auf¬
gestellt wurden ist. Wenn Sie diese Mindereiuunhmen zusammenzählen,so macht das 2 706 000
Mark, ziehe» Sie diese von den eben genannte» rund 63 Millionen Mark ab, da»» bleiben
60 884 000 Mark übrig. Das ist die Snmme, von der ich Ihnen nachzuweisenhatte, daß sie
als Mehrausgabe iu den Haushaltsplan eingestelltsei.

Ich habe nuu die zweite Frage noch zu berühren: Wo finden sich die Mehreinnahmen
für diese Ausgaben im Haushaltsplan vorgesehen? Da bitte ich, den Hanpt-Haushaltspla»,
Seite 3 uud 4, zur Hand zn nehmen. Sie finden bei Titel II Nr. 1, Provinzialsteuern für
Verkehrsanlagen, eine Mehrcinnahme vou 23514000 Mark, bei Titel II Nr. 2, Deckung des
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Laudarmewvesens, von 4 360000 Mark, bei der erweiterte» Armenpflege, Titel II Nr. 3, von
5 046 000 Mark, bei der Provinzinlabgabe zur Ergänzung der allgemeiueu Dotntiousreute vou
28 Millionen Mark, bei Titel V Nr. 1 die Zinsen aus vorübergehendangelegten Beständen von
25 000 Mark und bei dem besonderenAbschnitt hinter Titel V Nr. 2, Erstattung des Reichs auf
die den Beamten gewährte Besatzungszulage von 1642 000 Mark. Im ganzen ist das also eine
Mehreinnahme von 62 619 000 Mark. Diese Summe vermindert sich aber um 1 735 000 Mark
bei Titel II Nr. 5. Ziehen Sie die Summe ab, dann bleiben 60 864 000 Mark, von denen ich
nachzuweisen hatte, daß sie in die Mehreinnahme eingestelltsind.

Meine Damm und Herren! Es fragt sich nun: Wie sind diese Forderungen zu decke»?
Früher hatten wir einige Reservefonds,auf die eventuellzurückgegriffeu werden konnte. Da war der
Betriebsfonds von 700000 Mark, Der ist aber längst für laufende Ausgaben verbraucht, da wir
ja bisher keine Steuer» bekommen haben. Wir haben ferner den Baufonds gehabt. Der ist im
vorigen Jahre für notwendigeBauteu verbraucht worden; ergänzt wird er ja nicht, da die andert¬
halb Prozent, aus denen sonst die Ergcmzuug stattfand, nicht mehr erhoben werden sollen. Es
bleibt also nur der dritte Fonds, der Ausgleichsfonds, übrig. Dieser enthält an Kricgsauleihe-
scheinen noch 3 777 000 Mark und als Depositum bei der Lcmdcsbank 2 338 000 Mark, zusammen
also rund 6 Millionen Mark. Dieser Nnsgleichsfondswar nrsprünglich dazn bestimmt, um in den
Jahren, wo die Steuern in die Höhe gingen, de» Ausgleich zu gewähren. Natürlich kann davon
hente nicht mehr die Rede sein, das ist vergeblich. Er sollte zweitens dazu dienen, die Kosten der
Verzinsung nsw. für den Rheiu—Weser-Kanal zu trägem Im Vorjahre haben wir ans diesem
Fonds 172 000 Mark für den Kaual abgeführt. Das war uoch ein recht günstiges Jahr, das
Jahr 1918. Für das Jahr 1919 wissen wir noch nicht, »uns wir abzuführen haben. Es ist uns
aber vou Berlin gesagt worden, daß die Summe das Vielfache der Summe des Jahres 1918
betragen wird, da weder für die Betriebskosten, uoch für die Verzinsung irgendwelche Mittel da
sind. Wir werden also damit rechnen dürfen, daß wir aus diesem Fonds eiucu recht großeu
Betrag — ein Paar hnndcrttanscnd Mark — für den Kanal entnehmen müssen. Diesen Fonds
im übrigen für die Steuer iu Anspruch zu nehmen, wird sich kaum empfehlen, da die Veräußerung
der Reichskriegsanleihcscheinezu dem niedrigen Kurs doch wohl zu umgehen ist und weil wir
weiter ans diesem Fonds voraussichtlichein Defizit, das bei der einen oder andern Verwaltung im
Laufe des Jahres entsteht, noch decken müssen. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als die
Mehrkosten auf die Steuern zu ttberuehmen.

Sie sehen auf Seite 3 des Haupt-Haushaltsplanes, daß ein Steuerbedarf von 139 217 000
Mark gegen 80 Millionen im vorigen Jahre vorgesehen ist. Von dieser Summe von ruud
139 Millionen kann zunächstdas bezahlt werden, was wir vom Reich ans der Rcichseinkummcn^
steuer überwiese» erhalten. Das war im vorigen Jahre eine Summe vou 53 781250 Mark.
Wir uehmen an, daß diese Summe, worin die 35«/« Zuschlag, die das Reich gibt, schou ein¬
begriffen sind, auch in diesem Jahre gezahlt wird. Zählen wir diese Snmme von den 139 Millionen
ab, dann bleiben rund 85436 000 Mark übrig, die anderweitig aufzubringen sind, uud wir haben
zur Zahlung dieser Summe uur die Möglichkeit,sie auf die Realsteucrn nmznlegen.

Meine Damcu und Herren! Das Gesamtsteuersoll der Realsteueru betrug 53 750000
Mark, die sich uoch um 1 Million durch Abgänge usw. verriugeru, so daß rund 52 Millionen
Mark übrig bleiben. Wen» Sie diese 85 Millionen, von de«e» ich ebe» sprach, auf diese Summe
der Realsteuer» umlegen, dann ergibt das 162,21"/« der Nealsteuer», Meine Damen und Herren,
die Summe erscheint zwar sehr hoch. Aber wir stehen in bezug auf die Realsteuern besser da als
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die anderen Preußischen Provinzen. Ich darf darauf hinweisen, daß Schlesien 177°/», Westfalen,
unsere Nachbarprovinz, 218«/°, Pommern 240°/°. Brandenburg 250°/°, Hessen-Kassel 256°/«,
Holstein 270°/°, Sachsen 275"/« und Ostpreußen 385°/° der Realsteuern erheben.

Bei dieser Sachlage hat der Provinzialausschuß folgendenBeschlußgefaßt, der dem Hause
vorgelegt weiden soll:

„Der Piovinziallandtag wolle
1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zn ihm gehörendenHaushaltsplänen der einzelnen

Verwaltnngszweige und Anstalten für das Rechnungsjahr 1921 feststellen;
2. den Steuerbedarf zur Herbeiführung des Gleichgewichtszwischen den Einnahmen und

Ausgaben des Haupt-Haushaltsplans auf 139217600 Mark festsetzen;
3. zur Deckungdes nach Abzug des ReichseinkommensteueranteilsverbleibendenBetrages

die Erhebung einer Provinzialnmlage von 162,21°/° auf die Realsteuern nach Maß¬
gabe der steuergesetzlichenBestimmungen beschließen;

4. beschließen,daß nach dem festgesetzten Haupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm
gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten auch nach
dem 1. Januar 1922 bezw. nach dem 1. April 1922 die Verwaltung so lange weiter¬
geführt und der zu 2) genehmigteProvinzialsteuerbedarf fo lange weiter erhoben werde,
bis der Piovinziallandtag neue Haushaltspläne genehmigt haben wird".

Nun ist noch in den letzten Tagen eine kleine Aenderung eingetreten. Es ist uns bekannt
geworden, daß ein Gesetz zur Abänderung des Kommunalabgabengesetzesvom 14. Juni 1893
sowie des Kreis- und Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 seitens der Regierung vor¬
gelegt worden ist und auch schon die Zustimmung des Staatsrats gefunden hat. In diesem Gesetz
ist ein anderer Maßstab für die Verteilung der Provinzialsteueru angeordnet, und zwar sollen als
Maßgab der Verteilung je zur Hälfte dienen:

1. die Höhe der den einzelnen Stadt- und Landkreisen im vorvergangenenJahre zuge¬
wiesenen Anteile an den genannten Reichssteuern, für das Rechnungsjahr 1921 das
Verhältnis der gewährleistetenMindestbeträge im Sinne des § 56 des Landesstener-
gesetzes in Verbindung mit § 3 des Preußischen Ausführungsgesetzes,

2. das Soll der vom Staate veranlagten Nealsteuern einschließlich der Betriebssteuern,
wie es in Gemeindennach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzesnach Gemeinde¬
beschlüssen und Vereinbarungenmit Steuerpflichtigen der Gemeindebesteuerungzugrunde
zu legen ist.

Meine Damen und Herren! Es ist uns nun in einer Konferenz in Berlin mitgeteilt
worden, daß dieses Gesetz unter allen Umständen auch schon für das laufende Jahr Anwendung
finden soll nnd daß eventl. neue Beschlüsseüber die Verteiluug der Steuern zn treffen wären.
Um diesem zuvorzukommen,hat der Provinzialausschuß in der vorgestrigenSitzung beschlossen, zu
den, verlesenenAntrage noch einen kleinen Zusatz zu machen, und zwar in der Form, daß zu
Nr, 3 des Antrages noch zuzusetzen ist:

„und den Provinzialausschuß zu ermächtigen,im Falle einer noch für das Jahr 1921
in Kraft tretenden Gesetzesänderungan Stelle der Erhebung einer Provinzialumlage
von 162,21«/° auf die Realsteuern die Verteilung der Provinzialsteueru nach Maß¬
gabe der gesetzlichen Bestimmungenvorzunehmen".

Eine materielle Aenderung tritt also nicht ein, sondern nnr eine formelle.
Meine Damen nnd Herren! Das ist das, was ich Ihnen znm Haushaltsplan zunächst

mitzuteilen hätte. Ich tau» mir hinzufügen: wir haben in der Verwaltung den Haushaltsplan
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mit der grüßten Sparsamkeit aufgestellt, wenn auch die Schlnßsumine von 300 nnd so und soviel
Millionen eine außerordentlichhohe ist, so liegt das nicht an der Verwaltung, sondern es liegt an
den äußeren besonderen Umständen. Iu dieser Beziehung möchte ich noch folgendes mitteilen:

Die Verwaltung macht sich die Haushaltspläne nicht selbst, sondern die Haushaltspläne
werden materiell von außen an die Verwaltung herangebracht. Man präsentiert uns so und soviel
Geisteskranke,Idioten, Taubstumme, Blinde, Minderjährige, Landarme, Ortsarme und sagt: bitte,
für diese unzählige Zahl habt Ihr zn sorgen; wie Ihr die Mittel aufbringt, ist Eure Sache. Wir
können infolgedessennichts anders tun, als dies zn übernehmen und für die Mittel zu sorgen.
Das ist nuu unter den heutigen Verhältnissen eiue große Aufgabe. Bei der heutigen Tenernng,
bei den Kosten der Bekleidung, der Lagerung, bei den Kosten der Beheizung usw. ist es ganz
selbstverständlich, daß wir hohe Summen brauchen und auch in den Haushaltsplan stellen. Darau
tonnen wir absolut nichts ändern. Wir sind da genan in derselbenLage, wie die großen Städte
nnd die kleinen Gemeinden.

Aehnlich geht es uns mit den Zuschüssen,die der Staat für einzelne Zwecke bewilligt.
Diese bewilligt der Staat auch nur immer unter der Voraussetzung, daß die Provinz den gleichen
Betrag zahlt. Meine Damen und Herreu, wir können da nicht ablehnen, weil wir diese Summe
des Staates der Provinz nicht verlustig machen wollen, aber wir werden gezwungen, höhere Bei
träge in den Haushaltsplan einzusetzen. Das nimmt kolossalen Umfang an. Der eine Minister
weiß nicht, was der andere von der Provinz verlangt, jeder verlangt selbständig,und infolgedessen
kommen kolossale Forderungen heraus.

Dann darf ich darauf aufmerksammachen, daß einen großen Posten des Haushaltsplans
die Gehaltsrcgulierung in Anspruch uimmt. Da sind wir ja anch gezwungen, dem Beispiel von
Reich nnd Staat zn folgen. Wir müssen dieselben Beträge aufwenden; anch darin können wir
in der Verwaltung ja kaum etwas ändern.

Dann muß ich auf einen weiterenPunkt aufmerksam macheu: Alle Augenblicke werden der
Provinz neue Aufgaben übertragen, von denen sich Reich und Staat in freudiger Weise loslösen.
Sie übertragen uns das Landesarbeits- und Berufsamt, die Krüppelfürsorge,die Kriegsbeschädigten-
filrsorge, die Hinterbliebenenfürsorge.. Ueber die Kosten ist nur sehr mäßig Bestimmung getrosten.
Im übrigen muß die Provinz sehen, wie sie fertig wird. Das sind Aufgaben, die notwendig sind,
die die Provinz auch selbstverständlich gern übernommen hat. Aber das Aufbringen der Mittel
wird uns doch schwer fallen, und wir können nichts anders, als die Summen zunächst einmal in
den Haushaltsplan einzusetzen.

Dann aber kommen seitens des Staates eine Reihe von Forderungen, die die bisherigen
Ausgaben erweitern. Ich darf nur an die Forderung der Erhöhung der Ausbildungszeit der Heb¬
ammen auf 11 und 12 Monate erinnern. Ich darf daran erinnern, daß Wanderhaushaltungs-
schulen eingerichtetwerden, die die Provinz zur Hälfte zu bezahlen hat, daß der Staat für Melio¬
rationen durchaus Geld haben will, wo wir immer entsprechendbezahlen müssen. Alle diese
Forderuugen haben wir in den Haushaltsplan einstellenmüssen.

Meine Damen und Herren! Dann kommt eine Position, auf die ich besondersaufmerk¬
sam machen mnß, das sind die hohen Forderungen, die uns durch die Besatzung, vor allem durch
die Herstellung unser« Straßen, erwachsen. Sie wissen ja alle, daß unsere Straßen im Kriege
und nach dem Kriege uud besonders durch die große Kohlennot furchtbar gelitten haben. Wir
müssen die Straßen unter allen Umstanden wieder herstellen. Wir würden sie aber wahrscheinlich
sparsamer herstellen, wenn wir freie Hand hätten. Sie fehen daher, daß der Haushaltsplan der
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Straßenbauverwaltnng allem um 23 Millionen Mark gewachsen ist. Das sind Verhältnisse, die
wir unbedingt berücksichtigen müssen.

Dann noch ein Gesichtspunkt: Es ist das erstemal, daß wir unter den veränderten Ver¬
hältnissen ans einem — sagen wir einmal — etwas festen Boden aufbauen Bisher haben wir
ja immer zwischen Himmel und Gide, zwischen Luft und Wafser geschwebt;jetzt können wir zum
erstenmal vielleichteine gewisse Summe berücksichtigen.

Nnn darf ich bemerken: Ans diesen Sparsamkeitsgründen sind nun auch einzelneHaus¬
haltspläne der Verwaltung sehr mäßig bedacht worden, obwohl wir vielleicht lieber größere Summen,
wenn wir sie gehabt hätten, eingesetzt hätten. Da darf ich zunächst auf den Hanshaltsplan für
den kommunalenWegebau hinweist,,, wo wir den H.- uud I^Fonds haben zu Beihilfe,, für Gc»
meinden, die ihre Straßen wiederherstellenund neu bauen wollen. Meine Damen und Herren, die
Summen betragen, nachdemsie in, vorigen Jahre erhöht worden sind, für den ^Fonds — das
ist der größere Fouds — jetzt ruud «00000 Mark, für den L-Fonds -- den fugenauutenFlick¬
fonds — jetzt ruud 200 000 Mark. Dazu kommen ans der Dotation von 1902 noch rund
300 000 Mark. Meine Damen nnd Herren, mit einer Million machen Sie bei Straßenbautcn
heutigentags absolut nichts. (Sehr wahr! rechts.) Die Gemeinden, die ihre Straßen herstellen
wollen, zahlen das 10—20 fache der Aufwendungen, die fie früher gemachthaben (Abgeordneter
Dr. Iarrcs: Sehr richtig», und verlangen entsprechende Unterstützung. Das Geld haben wir halt
nicht; da muffen fich die Gemeinden darauf eiurichteu, auf Knüppeldämmenoder schlechtenStraßen
zu fahren. Wir können die Gelder voraussichtlichin dem bisherigen Umfange nicht mehr ein¬
bringen. So hart es klingt, es ist eine Notwendigkeit,ans die wir nns sicher gefaßt machen muffen.

Meine Damen und Herren! Dann hatten wir für Mclioratiunszweckegern eine Reihe
von Geldern in den Haushaltsplan gestellt, Z, B, hat der Staat verlangt, daß wir Talsperren
für 230 Millionen mit anlegen. Das haben wir natürlich abgelehnt, weil wir nicht in der Lage
find, diese Summe aufzubringen, obwohl die Anlage der Talfperrcn znr Vefchaffungder elektrischen
Kraft für die Wafferverfurgnng dringend wünschenswertist. (Sehr richtig!) Diefeu Forderungen
gegenübermüsfeu wir jetzt die Augeu zumachen,das können wir halt nicht,

Meine Damen und Herren! Wir haben dann im Haushaltsplan noch den Weftfonds für
die notleidendenGebirgsgegendender Provinz belassen. Der Staat hat den Westfonds gestrichen.
Der Provinzialausfchuß und ebenfo die Landwirtfchaftskammcrhaben aber beim Minister beantragt,
den Westfundsunter allen Umständen wieder in den Haushaltsplan zu bringen. Infolgedessenhaben
wir ihn auch im Haushaltsplan gelassen. Auch hier ist der Ausfchuß der Ueberzeugung, daß der
Westfonds in der bisherigen Hohe allein fchun nötig ist, um die zweite nnd dritte Rate für Melio¬
rationen, die fchon bewilligt sind, weiter zu zahlen, daß es weiter unbedingt notwendig ist, das
Landeskulturnmt in seiner Tätigkeit zu erhalten. Wenn wir uicht die nötige Unterstützung geben,
kann das Landeskulturamt feiueu Betrieb einstelle,,.

Meine Damen nnd Herren! Außerdem ist im vorigen Jahr angeregt worden, die Straßen¬
renten für die Städte, die Proviuzialstrnßen übernommenhaben, zu erhöhen. Es liegt Ihnen eine
Denkschriftvor, die „ach meinemGefühl klipp und klar uachweist,daß wir absolut keine Verpflich¬
tung haben, höhere Renten für die Städte zu zahlen, als wir bisher gezahlt haben. Ueber diese
Denkschrift wird ja noch in der Fachkommission gesprochen werden. Nach meinem Gefühl läßt fich
das, weun Zweifel entstehen,mir im Wege des Rechtsstreites znr Dnrchftthrnng bringen. Aus dem
Grunde hat der Provinzialausfchuß, wie die früheren Proviuziallcmdtage, beschlossen, dicfe Erhöhung
der Renten abzulehnennnd nichts in den Haushaltsplan zu stellen. Wenn wir den gestellten For-
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derungen entsprechen,ist das eine Ausgabe von 6—7 Millionen Mark, die zu tragen wir kaum
iu der Lage sind.

Ferner haben wir nichts iu den Haushaltsplan eingestellt z, B. für Knust, für das Museum
in Trier. Das Museum in Trier ist während des Krieges durch eine Bombe zerstört worden. Wir
haben äußerlich das Gebäude wieder instcmdgesetzt.Wir sind aber nicht in der Lage, die Auf¬
stellung der großen Schätze des Museums, besondersder schweren Steinmasfen, vorzunehmen. Das
lostet bei den heutigen Verhältnissen weit über 200000 Mark. Wir haben gesagt, das müssen
wir nufschiebm,weil wir kein Geld haben; das Museum muß sich behelfen,so gnt es geht.

Meine Damen und Herren! Es kommen solche Forderungen uud Forderungen anderer
Art voraussichtlichauch noch in den Kommissionen zur Sprache. Ich darf ein Wort dazu sagen.
In der letzten Sitzung des Provinziallaudtages ist in den Fachkommissioneneine Reihe solcher
Anregungen gegeben worden, und freudig ist hier im Landtag zugestimmtworden: Es soll bewilligt
werden. Ob eine Deckung da war, darum hat sich der Landtag leider nicht gekümmert. Dasselbe
wird anch iu diesem Jahr in den Kommissionenwieder komme». Z. B. werden von der Winter¬
schule, vou der landwirtschaftlichenhöheren Schule in Eleve und in Vitlmrg sowie anch für den
gewerblichen Hanshaltsplan Anträge eingebrachtwerden. Ich glaube, Sie tun gut, zunächst diese
Anträge dem Proviuzinlausschuß zu überweisenund hier keine bindendenBeschlüsse zu fasse».

Meine Dameu und Herren! Ich bitte, noch eine Bemerkung zu Ihrer Orientierung
machen zu dürfen. Im Rechnungsjahr 1913 hatten wir einen Hanshaltsplan von sage und schreibe
39 Millionen Mark. Davon waren 14 Millionen, gleich 36 °/n, durch Steuer» aufzubringen. Das
Jahr 1914 ist auch schou um einiges in die Höhe gegangen, nämlich auf 41 Millionen Mark,
wovon 15 Millionen durch Steuern zu decken waren. Das machte 36 V2 °/o der Gesamtansgaben.
Dann kam aber schon das Jahr 1920, da stieg der Haushaltsplan plötzlich von 41 Millionen auf
180 Millioncu, vou denen 80 Millionen dnrch Steuern aufzubringen waren. Das find 41 °/°
der gesamten Ausgaben. Jetzt sind wir glücklich auf 326 Millionen gestiegen, von denen 139
Millionen durch Steuern aufzubringen sind. Das macht 42V- °/° der Gesamtansgabe.

Ich darf weiter für das Jahr 1920 sagen: Die Steuern sind bis auf eine Kleinigkeit
eingegangen. Das Reich hat vor wenigen Tagen auch die Reichseinkommensteuer,soweit sie uns
"ach dem Gesetz zukommt, gezahlt. Auch die Kreise haben ihre Steuern gezahlt, bis auf einige
Kleinigkeiten.

Was das laufende Jahr betrifft, fo haben wir bisher, da die Haushaltspläne noch nicht
da waren, selbstverständlich auch noch kein Geld bekommen, weder Reichscintommeusteuer,uoch sonstige
Steuern, und wir leben seit dem 1. April bis jetzt lediglichvon Darlehen, die wir bei der Landes¬
bank aufnehmen und die wir zn verzinsen haben. Es ist daher dringend wünschenswert,daß der
Haushaltsplan möglichst bald zustande kommt, damit die Städte und die Kreise wissen, woran sie
sind nnd was sie zn bezahlen haben. Ich bitte, den Haushaltsplan eingehend zn prüfen. (Beifall.)

VorsitzenderVielen: Meine Damen uud Herren! Der Aeltestcnausschußmacht Ihueu
den Vorschlag, heute uicht in die Erörteruugen einzutreten, sondern die Erörterung ans morgen zu
vertage». Wen» sich kein Widersprucherhebt, nehme ich Ihr Einverständnis an.

Zn Punkt 5 der Tagesordnung erteile ich das Wort dem Herrn AbgeordnetenAdams.
Berichterstatter AbgeordneterAdams: Meine Damen nnd Herren! Die von Ihnen im

vorigen Jahre gewählte Gcschäftsordnnngskommissionhat in Erledigung des ihr erteilten Auftrages
einen Entwurf zu einer Oeschnftsordnnngin vielstündigerSitzung festgestellt und Ihnen in Druck¬
sache 26 vorgelegt.

4
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Der Entwurf lehnt sich in der Hauptsachean die Geschäftsordnungder preußischen Landes«
versammlnng an, die ja jetzt auch für den preußischen Landtag gilt und auf den Erfahrnngen des
früheren Abgeordnetenhausesaufgebaut ist.

Es ist davon ausgegangen, daß die Geschäftsordnungauf der einen Seite feste und sichere
Normen für die Geschäftsgebarung des Provinziallandtages geben soll, daß sie aber auf der
anderen Seite auch den nötige» Spielraum für die Behandlung der einzelnen Angelegenheitenlassen
muß. MaßgebendeInstanz ist überall der Aeltestenausschuß,also die Vertrauensleute der einzelnen
Fraktionen.

Was die Rechtslage angeht, von der die Geschäftsordnnngausgehen muß, so ist es d«
daß zwar für die Wahlen zum Provinziallandtag, auch für die Wcchleu zum Provinzialausschuß
und zu deu Provinzialkommissioneusowie zum Staatsrat neue Gesetze ergangen sind, daß aber im
übrigen die alte Prouinzialorduung noch gilt und die Geschäftsordnung deshalb jetzt noch deren
Bestimmungen Rechnung tragen muß. Wen», wie zu erwarten ist, in nächster Zeit eine nene
Provinzialordnnng kommt, wird eine neue Durchsichtder Geschäftsordnungerfolgen müssen.

Der Entwurf der Geschäftsordnungliegt Ihnen vor. Ich brauche Ihnen wohl nicht die
einzelnen Bestimmungenvorzutragen, sondern es wird genügen, wenn ich ganz kurz auf diejenigen
Bestimmungenhinweise, bei denen eine Uebereinstimmungin der Kommissionnicht bestandenhat.

Das ist zunächst bei 8 4 der Fall, wo bestimmt ist, daß als Fraktion eine Vereinigung
von mindestens 5 Abgeordneten gilt. Es war hier von einer Seite vorgeschlagen,daß man die
Mindestzahl anf 10 setzen möge. Die Mehrheit des Ausschusses hat sich aber auf die Zahl 5 geeinigt.

Bei ^ 5 (Aeltestenrat) bestand auch Zwiespalt bezüglich der Zahl der Mitglieder. Von
einzelnenSeiten war angeregt, nicht, wie es in der Vorlage vorgesehen ist, 11 Mitglieder, sondern
15 zn nehmen. Das schien der Mehrheit etwas zu viel, deun der Aeltesteurat muß doch beweglich
bleiben; er muß oft fehr schnell zusammengernfcnweiden, und darum ist man auf die Zahl 11
gekommen, weil bei diefer Zahl vermiedenwird, daß eine Fraktion einen überwiegendenEinfluß hat.

Bei ^ 9, wo es sich um die Bestellung der Fach- und sonstigen Ausschüssehandelt, ist
eingehenddarüber gesprochen worden, ob die Ausschüssefür die ganze Wahlperiode des Landtags
gewählt werden könnten oder nur für die einzelne Tagung. Man war sich darüber klar, daß es
ganz zweckmäßig wäre, die Ausschüsse für die ganze Wahlperiode zu wählen, daß aber einstweilen
die Bestimmungender Provinzialordnnng dem noch entgegenstehen und wir die Ausschüsse ebeu nur
für jede einzelne Tagung des Proviuziallnudtages wählen können. Das hindert aber nicht, daß die
Ansschüsse einfach wiedergewähltwerden, wie es ja in diesem Jahre geschehen ist.

Bei § 11, wo es sich um die Vorlagen für den Provinziallandtag handelt, heißt es, daß
die für den Provinziallandtag bestimmten Vorlagen der Staatsregierung und des Provinzial-
ausschusses den Abgeordnetentnnlichst zeitig vor Eröffnung des Provinziallandtages gedrucktzuzusenden
sind. Es war hier beantragt, einzufügen, daß der Haushaltsplan mindestens 14 Tage vorher den
Abgeordneten zugehen müsse. Die Kommissionwar sich darin einig, daß es durchaus erwünscht
und auch notwendig sei, daß der Haushaltsplan wegen seines Umfanges so zeitig den Abgeordneten
zugeht, daß sie ihn auch gründlich prüfen können. Es schien aber nicht zweckmäßig, eine bestimmte
Zeit in der Geschäftsordnungfestzulegen,weil doch dnrch Drnckerstreik uud alle möglichen Umstände
es einmal eintreten könnte, daß es nicht möglich wäre, ganz genau diese 14 Tage innezuhalten,
und daraus dcmu Weiterungen entstehenkönnten. Deshalb ist es aber doch zweifellos richtig, daß
diese Drucksachen den Abgeordneten möglichst frühzeitig zugehen muffen.

Bei 8 12 ist bestimmt, daß felbständige Anträge schriftlich eingereichtund von mindestens
10 Abgeordnetenunterzeichnet sein müssen. Hier war in der Kommission beantragt worden,nicht 10,
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sondern nur 5 Abgeordnetezu nehmen. Die Mehrheit glaubte aber, daß die Zahl 10 doch die
richtige sei.

Bei § 13, wo es sich um die geschäftlicheBehandlung der Anträge usw. handelt, ist gesagt,
daß der Haushaltsplan in der Regel zunächst in der Vollversammlung des Provinziallandtag.es
zusammen mit den einzelnen Haushaltsplänen besprochen und dann den zuständigenFachausschüssen
überwiesen werden soll. Nach Erledigung in den Fachausschüssensoll über die Einzelhnushalts-
Pläne in der Vollsitzungverhandelt und beschlossen werden und nach deren Feststellung über den
Haupt-Haushaltsplan. „Eingaben", heißt es, „können nnr verhandelt weiden, wenn sie bis zum
Ablauf des auf die Eröffnung des Provinziallandtages folgendenTages eingegangensind", damit
eben die Möglichkeitbesteht, die Eingaben noch gründlich prüfen zu können. Ueber die geschäft¬
liche Behandluug sonstigerVorlagen, Eingaben oder Anträge soll vom Provinziallandtag in jedem
Jahre einzeln beschlossen werden Es war beantragt, zu beschließen, daß Vorlagen und selbständig
Anträge nach einer allgemeinenBesprechuugeinem zuständigenoder besonderen Ausschußüberwiesen
werden sollen und daß über jeden Puukt uud jede Vorlage eiue allgemeineund ciue Spezial-Debatte
stattfinden soll. (Oho-Nufe rechts.) Der Ausschuß war der Ansicht, daß es nicht zweckmäßig sei,
das für jeden einzelnen Fall vorzusehen; er empfiehlt vielmehr, es den: Landtag zu überlassen,
wie er die einzelnen Vorlagen behandeln will.

Zu 8 28 hat eine besonders ausgiebige Besprechungstattgefunden. Es handelt sich hier
um die Ordnungsbestimmungen. Es heißt da: „Wenn ein Abgeordneter die Ordnung verletzt,
ruft der Vorsitzende ihn mit Nennung des Namens „zur Ordnung". Wenn ein Abgeordneternach
dem dritten Ordnungsruf die Ordnung verletzt oder sich den Anordnungen des Vorsitzenden dauernd
widersetzt, kann er auf Anfrage des Vorsitzendenmit Zustimmung des Aeltestenrats auf einen Tag
von der Sitzung ausgeschlossen werden". Diese letztere Bestimmung hat eine ausgiebige Debatte
im Ausschuß hervorgerufen. Von einzelnen Mitgliedern wurde darauf hingewiesen,daß es nicht
angängig sei, einem Abgeordnetendie Möglichkeitzur Ausübung seines Mandats zu entziehen,daß
auch eine derartige Bestimmung nicht notwendig sei. Die Mehrheit hat sich aber auf den Stand-
Punkt gestellt, daß es vor alle,« Aufgabe der Geschäftsordnungist, den Landtag verhandlungsfähig
zu erhalten. Es ist weiter darauf hingewiesenworden, daß sowohl im preußischenLandtag wie
auch im Reichstag gerade im Augenblick noch viel strengere Bestimmungenzur Aufrechterhaltungder
VerHandlungsfähigkeitder Parlamente zur Beratung stehen. Die Mehrheit hat sich dann auf
diesen ja außerordentlichabgemildertenAntrag geeinigt, wobei besondersdarauf hingewiesen wurde,
daß es sich hier nicht um eine Maßregel handelt, die der Vorsitzende auf eigene Gefahr treffen kann,
sondern daß ausdrücklich die Zustimmung des Aeltestenrats vorgesehen ist.

Die übrigen Verhandlungen im Ansschuß sind alle in mehr oder weniger großer Einigkeit
verlaufen und haben zu dem Ergebnis geführt, das in der Vorlage vorliegt. Die gesamte Vorlage
ist dann vom Ausschuß gegen 2 Stimmen angenommenworden. Der Ausschuß empfiehlt Ihnen
deshalb, die Geschäftsordnungin der vorliegendenForm anzunehmen.

VorsitzenderVielen: Meine Damen und Herren! Zur geschäftsordnungsmäßigenBehand»
lung der Frage fcklage ich Ihnen vor, daß zunächst die Vertreter der einzelnenFraktionen ihre
Abändernngsauträge vortragen und daß wir dann vielleicht heute die Sache der Komnnsfionnoch
einmal überweisen Bis jetzt liegen schon über .30 Abänderungsanträge vor. Es wird also wohl
"'cht möglichsein, daß die einzelnenAnträge heute hier diskutiert werden, sondern sie müssen die
Kommissionnoch einmal beschäftigen.

AbgeordneterKoch: Ich halte es doch für richtiger, daß die Abänderungsanträge von den
Fraktionen kurz begründet werden.

4*
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Vorsitzender Vielen: Jeder Fraktionsredner kann seine Abänderuugsauträge kurz begründe».
Wir wollen aber hier nicht in eine Diskussiondarüber eintreten.

Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann nehme ich Ihr Einverständniszu dem Vorschlage an.
Abgeordneter Hauck: Meine Damen und Herren! Die Geschäftsordnungist ja zweifellos

zunächst einmal für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments wohl das allerwichtigsteInstrument, um
darin eine erfolgreicheArbeit durchführe«zu köuueu, und insbesonderedamit nach dieser Geschäfts¬
ordnung eine Geschäftshllndhabuugerfolgen kann, die von dem Vertraneu sämtlicherParteien ge¬
tragen wird. Deshalb insbesonderehaben wir ein außerordentlichesGewicht darauf zu legen, daß
hier in die Geschäftsordnungnicht Bestimmungen hineinkommen,die von vornherein eine Kampfcs-
stimmung in gewissenKreisen der Abgeordneten hervorrufen müssen. Also, kurz gesagt, es muß
vermieden werden, von vornherein Schärfen hineinzubringen, wie dieses leider in dem Entwurf,
der Ihnen heute zur Beratung vorliegt, der Fall ist. (Zuruf links: Leider!) Da muß ich bei
dem letzten anfangen, was der Berichterstatter Ihnen hier empfohlen hat, nnd zwar bei diesem
ominösen§ 28 der Vorlage. Wir sind der Auffassung, daß diese Bestimmung eigentlich in unserer
heutigen Geschäftsordnungnichts zn suchen hätte. (Sehr richtig! links.) Es ist damit begründet
wurden, daß fich zurzeit die preußischeLandeZversammlungebenfalls mit einer Verschärfung der
Geschäftsordnung beschäftige, ebenso der Reichstag wegen Vorkommnissen,die sich in letzter Zeit
ereignet haben. Werte Versammlung! Wenn Sie aber diesem Beispiel folgen wollen, fo ist doch
vor allen Dingen auch Voraussetzung, daß Sie sich den Motiven dieser Körperschaftenanschließen,
denn es ist von feiten dieser gesetzgebendenKörperschaftenerst dieses Mittel in Grwägnng gezogen
worden, nachdem — ob mit Recht oder Unrecht, will ich ganz uuuntersucht lassen — sich eben
angeblich erwiesen haben soll, daß mit den bisherigen Bestimmungender Geschäftsordnungnicht ans-
zukommen war. Alfu es ist doch in diesen gesetzgebenden Körperschaften zunächst einmal zum
Ausdruck gekommen,daß die althergebrachteAbfchreckuugstheorie, wie wir sie im Strafprozeß, in
den Strafgesetzen und in den Strafrechtstheorien bisher verfolgt gewußt haben, bei der Aufstellung
der Geschäftsordnungen in den gesetzgebenden Körperschaftennicht eingeführt worden ist, sondern
man hat sich erst angeblichoder will sich erst angeblichzu einer derartigen Maßnahme entschließen,
nachdem sich eben Ereignisse zugetragen haben, die angeblichetwas derartiges notwendig machen.

Da sich in unserer heutigeu Tagung und in dieser Legislaturperiode — wcnu ich dieseu
Proviuziallandtag einmal so neuuen darf —, wahrend unfcrer ganzen Wahldauer irgendwelche Vor¬
kommnisse nicht ereignet haben, die zn derartigen Maßnahmen Veranlassung geben könnten, müßten
Sie schon rein praktische Erwäguugeu dazu führcu, solche Vestimmuugeuin die Geschäftsordnung
heute noch nicht aufzunehmen. Es ist im Gegenteil zu befürchten, daß dadurch erst Situatiouen
geschaffenwerden, die Sie tatsächlichvermeiden wollen. Denn es ist eine alte Grfahrnng —
wenigstens ist dies unsere Meinung —, daß eine Abschrecknngstheorie nicht die Wirkung hat, die
sie haben soll. Wir sehen in unserem Gesellschaftslcbcn,daß die bisherigen scharfenstrafrechtlichen
Bestimmungen dieser Strafgesetzgebungnicht hat davon abhalte» können, daß Verbrechen verübt
wurden, daß sich im Gegenteil die Kriminalität ganz bedeutend vermehrt hat.

Also Sie werden auch, wenn Sie hier vorbeugend wirken wollen, nicht das erreichen,was
Sie erreichenwollen. Da es sich hier um prinzipielle Fragen handelt, glaube ich vielmehr, daß
Sie damit das Gegenteil erzielen werden. (Sehr richtig! links.) Aber ich möchte noch auf eins
hinweisen: Diese Maßregel ist ausdrücklich nur für Abgeordnete getroffeu worden. Wenn Sie das
Verhalten der Mitglieder und Angehörigen des Hanfes als Grundlage benutzen wollen, nm eine
derartige Bestimmung aufzunehmen, so bin ich der Meinung, muß es nicht doch nnr „Abgeordnete"



61. RheinischerPruvinziallandtag, 2. Sitzung am 11. Juli 1921. 29

heißen, sundern dann hat dies für sämtliche Teilnehmer au der Versammlung Geltung. Eineu
Beweis dafür bilden insbesonderedie Vorgänge zum Schluß der letzten Taguug, die ich in meine»
gestrigenAusführungen ebenfalls kritisiert habe. Denn das, was für die Abgeordnetengilt, muß
sclbstvcrstäudlich auch für die übrigen Teilnehmer gelten; das sind wir unserer Würde schuldig.
Das zu dieser Frage. Im übrigen hat ja der Herr Berichterstatter bereits ausgeführt, daß es in.
erster Linie grundsätzliche Erwägungen unsererseitssind, daß kein Abgeordneter, der von dein Wille,,
des Volkes hierher gesandt ist, au der Ausübung seines Mandats gehindert werden darf. (Sehr
richtig! links.) Das ist unsere Ueberzeugung. Deshalb wehren wir uns mit allen uns zu Gebote
stehenden Mittel», obwohl wir — ich glaube das wohl sageil zu dürfen — sehr wohl in der Lage
sind, nns einer würdigen Geschäftsordnunganzupassen. Aber wir wehren uns dagegen, daß nns
von vornherein mit dem Knüppel gedroht werden soll, wie das hier durch diesen Paragraphen der
Geschäftsordnunggeschehen soll,

Damit will ich diesen Puukt verlasse,!. Ich »lochte mich nicht allzulauge bei den einzelnen
Punkten aufhalten. (Brnvo! rechts.) Die Mehrzahl der Anträge, von deren Vorliegen der Herr
Vurfitzende sprach und wozu wir die Oho°Rufe hörten, sind eben auch von uuserer Fraktion gestellt
wurdeu, und zwar im Hinblick darauf, daß wir gewillt siud, hier praktisch mitzuarbeiten, um etwas
Brauchbares für die Dauer zu schaffen.

Nun zunächst zu dem ganzen Aufbau dieser Geschäftsordnung. Ich halte dafür, daß der
Aufbau der Geschäftsordnungnicht ein glücklicher zu ueuuen ist, und zwar um deswillen, weil wir
hier ini § 1 des Entwurfs ohue weiteres mit der Eröffnung beginne». Ich halte zunächst dafür,
°aß der Z 7, der von der Teilnahme der Abgeordneten am Proviuziallandtnge redet, vor allen
Dingen an die Spitze dieser Geschäftsordnungkommenmnß (Sehr richtig! links), denn erst daraus
ergibt sich alles Fulgeudc, was Sie hier daun aufgeführt habeu. Wir beantragen deshalb, daß der
»etzige tz 7 zuuächsteinmal 8 1 genannt wird. Diesem so gewordenen 8 1 folgt dann tz 2, nud
War der jetzige 8 6 des Entwnrfs. Das ist dann die Grundlage für den lugifchen Aufbau,
bezüglich der weitere» Gestaltung könnte man dann ja streiten, ob nicht etwa auch der § 8 vor¬
gesetzt werden muß. Wir beantragen dies ebenfalls, wir verlangen, daß der § 8 dann 8 3 wird
und daß dann erst in der Reihenfolgefortgefahren werden kaun, wie es hier im Entwurf der Geschäfts»
Uldnuilg zum Ausdruck kommt. Ich glaube, daß wir dann einen viel logischerenAusbau der
Geschäftsordnungerzielen, wenn wir die Geschäftsordmmgin dieser Weise umgestalten.

Dann zu dem Ihnen hier vorliegenden§ 1 selbst. Hierzu habe ich ebenfalls grundsätzliche
Ausführungen zu machen. Wir stellen den Antrag, dem jetzigen § 1 — nicht nach dieser Um¬
gestaltung, wie wir sie wünschen, ich will nunmehr in meinen Anträgen dem jetzigen Entwurf folgen,
°a>mt Ihuen die Sache übersichtlicher wird, sonst müßte ich mich immer wieder in Wiederholnngen
ergehen — folgende Fassung zu gebe»: „Nach Eröffnung der ersten Taguug uach der Neuwahl
tritt der Provinziallaudtag nnter dem Vorsitz des ältesten anwcseudcu Abgeordnetenzusammen, der
das Amt als Alterspräsident zn übernehmen bereit ist. Der Alterspräsident beruft die beide,,
im'gsteu dazil bereiten Mitglieder als Schriftführer und Stimmzähler nnd bildet mit ihnen den
vorläufigen Vorstand, bis der gewählte Vorsitzendeden Alterspräsidenten ablöst". Wir glauben
Nicht, daß in der jetzigen Fassung, wie sie Ihnen vorliegt, dem heute geltende» Recht die genügende
Rücksicht zuteil geworden ist. Ich bin der Meinung, daß der 8 1 den heutigen gesetzlichen Bestimmungeu
widerspricht. Mir wurde in der Kommissionentgegengehalten,daß im Gegenteil meine Fassung
beu zurzeit geltenden gesetzlichenBestimmungen widerspreche(Abgeordneter Fall: Sehr richtig!),
°aß sie angeblich der Proviuzialurdnnng widersprechensoll. Ich vertrete diese Auffassung nicht.
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Ich bin im Gegenteil der Meinung, daß die Fassung des Entvurfs dem tatsächlichen Recht nicht
entsprechenkann. (Sehr richtig! links,) Ich stütze mich hierbei auf die verfassungsrechtlichen
Nestimmungen. In Artikel 3 der, Verfassung des Freistaates Preußen heißt es: „Das Voll
äußert seinen Willen nach den Bestimmungendieser Verfassungund der Reichsuerfassungunmittelbar
dnrch Volksabstimmung,Volksbegehren, Volksentscheid und Volkswahl, mittelbar durch die verfassungs¬
mäßig bestellten Organe. Wir sind der Provinziallaudtag, wir sind ein verfassungsmäßigbestelltes
Organ, und da wir von dem Willen des Volkes gewählt sind, bestimmenwir auch selbst, wauu
wir dieses unser Mandat, das wir von dem Willen des Volkes erhalten haben, ausüben wollen.
(Sehr richtig! links.) Daran kann und darf uns niemand hindern, und es ist auch nicht davon
abhängig, daß ein Vertreter der Staatsregierung uus zusammenruft,sondern aus eigener Souveränität,
auf Grund des Artikels 3 der Verfassung, treten wir zu den Tagungen zusammen. Wir sind es uns
auch selbst schuldig. Die Selbstachtung muß es uns gebieten, daß wir diesem unserem Recht unter
allen Umständen Geltung verschaffen. Ich verweise im Zusammenhang damit auf den Artikel 72
der Verfassung, der ja ebenfalls von dem Selbstverwaltungsrccht der Provinzen spricht. Da wir
auf Grund des eben zitierten Artikels eine vom Volke gewählte Institution sind, haben wir auch
das Recht, aus eigener Initiative hier zusammenzutreten; wir sind also nicht abhängig von dem
Willen der Staatsregierung. Um diesen „leinen Staudpunkt noch weiter zu begründen, gestatte ich
mir darauf hinzuweisen, daß der Artikel 81 der preußischen Verfassungin seinem zweiten Absatz sagt:
„Im übrigen bleiben die bestehendenGesetze uud Verorduungeu in Kraft, soweit ihnen diese Verfassung
nicht entgegensteht". Da aber die Pruvinzialordnung, auf die sich die Verfechter des Entwurfs
berufen, dem Artikel 3 der Verfassung widerspricht,bin ich der Auffassung, hat diese Provinzml-
urdnung insoweit nicht mehr Geltung für die Bestimmung, daß der Vertreter der Staatsregierung
derjenigesein muß, der den Pruviuziallandtag einberuft. Wir müssen vielmehr unserer Auffassung
nach ans eigenen! Recht zusammentretenkönnen. Ich ersuche Sie deshalb, diesen unseren Antrag
auch anzuuehmen. Dies würde zweifellos der Würde und dem Willen des Volkes entsprechen.

Damit möchte ich den § 1 verlassen; ich komme zum 8 2 des Entwurfs. (Unruhe und
Heiterkeit.) Meine Herren, Sie werden sich schon gedulden müssen. Wir haben hier etwas so
Wichtiges für uufer ferneres Tagen zu beraten, daß wir uns schon mit Ruhe diesen Aufgaben
widmen müssen.

Bei 8 2 Abs. 1 bitte ich den letzten Satz: „Im übrigen gelten für die Wahl die Vor¬
schriftendes der Provinzialordnung beigefügtenWahlreglemenls" zu streichen, uud zwar aus einem
einfachenGrunde. Wenn Sie dieses sogenannte Wahlreglement, das der Pruvinzialordnung bei¬
gefügt ist, zur Hand nehmen, so werden Sie finden, daß die meisten der Bestimmungen dieses
Wahlrcglemeuts zu unseren heutigen gesetzlichenBestimmungen, nämlich denen des Wahlgesetzeszu
den Proviuziallandtagen, in Widerspruch stehen. Deshalb halte ich diese Verweisung schon aus
diesem Grunde für unzulässig und beantrage die Streichung dieser Bestimmung. Das, was sonst
nicht mit den gesetzlichenBestimmungenin Widerspruchsteht, ist eigentlich in diesen Paragraphen
von selbst enthalten, so daß es einer derartigen Verweisung auf dieses Wahlreglemeut durchaus
nicht bedarf.

Weiter bitten wir, diefem ersten Abfatz an Stelle des zu streichenden Satzes den weiteren
Satz hinzuzufügen: „Die so Gewählten bilden den Vorstand. Er wird zu Beginn jeder Tagung
gewählt und setzt sein Amt fort bis zur nächsten Tagung, wo er alsdann von dem neugewählten
Vorstand oder dem Alterspräsidenten abgelöst wird". Dieser Insatz kann meiner Anffassungnach
nicht abgelehnt werden. Er ist lediglich der Vollständigkeit halber in diesen Paragraphen aufzu<
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nehmen; es bedarf dann auch keiner weiteren Verweisung, und jede Unklarheit ist ausgeräumt.
Diese Bestimmung steht im übrigen auch im Ginklang mit der Provinzialordnung, auf die sich ja
der Herr Berichterstatter und die Mehrheit der Kommissionin den meisten Fällen berufen haben.

Bei § 5 bitten wir, daß bezüglich der Zahl eine Aenderung dahin eintritt, daß statt der
vorgesehenen 11 Mitglieder 15 Mitglieder eingesetzt werden. Wir haben einen entsprechenden An»
trag gestellt.

Dem Absatz 2, Satz 1 des 8 5 bitten wir die nachstehende Fassung zu geben: „Die
Sitze werden nach dein Verhältmswahlrecht auf die Fraktionen verteilt, jedoch mit der Maßgabe,
daß jede Fraktiou mindestensdurch ein Mitglied vertreten ist". Wir sind der Meinung, daß diese
Nestimmuug unbedingt notwendig ist, damit auch jede Fraktion hier zu ihrem Recht kommt. Denn
der Aeltestenrat soll ja eigentlich eine Willenskundgebungder gesamtenAngehörigen des Hauses
durch seine in diesen Aeltestenrat gewählten Vertreter wiederum sein. Deshalb ist es notwendig,
daß auch jede Fraktion, soweit sie nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung zuzulasseu ist,
auch in diesem Aeltestenratvertreten ist, um dort nicht nur ihre Meinung, sondern auch ihre Stimme
zur Geltung zu bringen. Deshalb ist es notwendig, daß Sie diese Fassung durch die Einfügung
des Nachsatzes „jedoch mit der Maßgabe, daß jede Fraktion mindestens durch ein Mitglied ver«
treten ist", nachkommen,

Ich will hierbei auf den s 4 in etwa zurückgreifen. Der Herr Berichterstatter hat ja
bereits zum Ausdruck gebracht, daß eine gewisse Meinuug bestandenhabe, die wünschte, daß 10
Mitglieder zur Bildung einer Fraktion notwendig sein sollen. Werte Versammlung, ich bitte Sie,
bie jetzige Fassung des ß 4 über die Bildung der Fraktioueu ohne weiteres anzunehmen. Hier
bitte ich Sie im Gegenteil, Aenderungen nicht vornehmen zu wollen, denn es entspricht durchaus
dem allgemeinenMaßstab, der zur Bildung von Fraktionen anzulegen ist, im Hinblick darauf,
welche Zusammensetzungder hiesige Proviuziallandtag zu verzeichnen hat. Wir sind hier nnr 159
Mitglieder. Nehmen Sie den Maßstab der preußischen Landesversammlung, wo weit über 300,
annähernd 400 Mitglieder, zn den Angehörigendes Hauses gehören — (Zuruf: 450!) — ich irre
"ich, die Zahl beträgt jetzt fogar über 400 —. so ist dieser Maßstab durchaus augemesfeu. Iu
der Preußischen Laudesversammlungsind 15 Mitglieder zur Bilduug einer Fraktion notwendig. Wir
tonnen hier entsprechend dem Prozentverhältnis die Fraktionen in der im Entwurf vorgeschlagenen
Größe belassen.

Iu dem jetzigen 8 6 bezüglich der Wahlprüfungen bitte ich folgendes zu beachte». In
dem 8 6 wird wiederum eine Verweifung auf einen anderen Paragraphen vorgenommen,und zwar
heißt es da im Abfatz 2 in Klammern § 8. Ich bitte insbesondere den Herrn Berichterstatter,
dies beachten zu wollen. Diese Verweisung ist zweifellos unrichtig. Es muß hier Heiheu: § 9.
Wir beantragen dieses formell, damit es geändert wird.

Des weiteren möchte ich bitten, bei 8 10 Absatz 1 folgende Fassung aunehmeuzu wol en:
»Der Aeltensteurat verteilt bei jeder Tagung die Sitze in den Ausschüssen so. daß jede Fraltlon
mindestens durch ein Mitglied vertreten ist, die weiteren Sitze nach dem Verhältmswahlrechtauf die
Fraktionen"; dann „Listenverbindungenusw", genau so wie bis in der bisherigen Fassuug fort¬
fahrend. Ich bin auch hier der Meinung, daß diefes nicht notwendig ist. denn wenn Sle die
Ninderheitsfraktionen, die bei der Verteilung nach dem allgemeinenVerhältniswahlsystemeventuell
ausgeschaltet werden könnten, nicht in der Kommission zu ihrem Recht kommen lassen wollen,
werden Sie damit wenig erreichen. Dann werden die Betreffenden eben gezwungen sein, ihre
Meinung lediglich im Plenum geltend zu machen. Damit wird nur eine Erschwerungder ganzen
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Geschäftsführungund der ganzen Geschäftedes Plenums zweifellos herbeigeführt. Also schou aus
diesen reiu praktischenErwäguugeu müßten Sie diesem unserem Antrage auch stattgeben. Falls
Sie dieser unserer Fassung nicht zustimmenwollen, stellen wir einen Eveutualautrag zu § 10, und
zwar bitten wir dann, in den Absatz 1 nachstehenden Satz einzufügen: „Unberücksichtigt gebliebene
Fraktionen sind berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden". Ich glaube, das
ist das allermindeste,was Sie diesen kleinen Fraktionen gewähren müssen.

Zu § 11 ersuche ich, ebenfalls die Fassung zu wählen, die ich Ihnen vorschlage,wofür
auch der Herr Berichterstatter hier gesprochen hat: „Die Vorlagen der Staatsregierung und der
PreußischenLandesverfammlungsind den Abgeordnetentnnlichst zeitig, die Haushaltspläne 14 Tage
vor Beginn der Tagung des Provinziallandtages gedruckt zuzusendeu. Sonstige Vorlagen, Eingaben,
selbständige Anträge von Abgeordneten und Petenteu teilt der Vorsitzende in der Sitzung mit und
veranlaßt die Drncklegnngund Verteilung an die Abgeordneten". Diese Aenderung des 8 10 bitte
ich Sie, anzunehmen. Die Gründe, welche hier seitens des Herrn Berichterstatters geltend gemacht
worden sind, können doch wohl nicht so ganz durchschlagend sein, denn, soweit ich unterrichtet bin,
werden ja zum Teil diese Drucksachen, die uns hier zngehen, in eigener Regie, iu eigeuen Anstalten
der Provinzialvmvaltung hergestellt. Also diese Rechtfertigung der Ablehnung unseres Antrages,
den wir auch in der Kommissiongestellt haben, mit der Motivierung eines Druckerstreiks kann doch
wohl nicht angängig sein. Werte Versammlung! Ich glaube auch, bei einem Buchdruckerstreik
werdeu Sie gar keine Lust verspüren, überhaupt zu tagen, denn wir sind doch ein Parlament, das
auch der Öffentlichkeit gegenüber sich rechtfertige» muß, und bei einem Vnchdinckerstreik würden
wir ein Veilchensein, das im Verborgenenblüht. Deshalb würde diese Rechtfertigung meiner Auf¬
fassung nach nicht zutreffe», können. Wenn Sie sich dieser unserer Fassung ebenfalls nicht au
schließen können,bitten wir, folgendenEventualantrag anzunehmen: „Im § 11 Absatz 1 ist hinter
die Worte „tnnlichst zeitig" einzuschalten:„die Haushaltspläne 14 Tane". Das Wort „er" hinter
den Worten „in der Sitzung mit" ist zn ersetzen durch „der Provinziallandtag", Hierzu möchte
ich kurz begründend bemerken, daß dieses Wort „er" nicht angebracht sein kaun; ich bin vielmehr
der Meinung, daß hier nicht der Vorsitzendeallein entscheiden kann, ob die betreffendenVorlagen
gedruckt und verteilt werden, sondern daß dieses Recht der Provinziallandtag selbst Auszuübenhat.
Also ich bitte, das Wort „er" durch die Worte „Provinziallandtag" zu ersetzen.

Im § 12 heißt es hier ebenfalls: „Selbständige Anträge müssen schriftlich eingereicht
werden nnd von mindestens10 Abgeordnetenunterzeichnetsein". Hier bitte ich, die Zahl 10 dnrch
die Zahl 5 ersetzen zn wollen, denn ich bin der Meinung, daß auch jede Fraktion, die doch in sich
eine abgeschlossene politische Meinung zum Ausdruck bringen will, in der Lage sein muß, in jeder
Situation selbständige Anträge zu stellen, denn ohne eine Beratung, ohne die Meinungen, die in
einem Antrage ihren Nicderfchlag finden, würde die Meiunng von vornherein nicht geklärt sein,
so daß sich schließlich diese Fraktion in einem Widerspruch mit deu sämtliche»übrigen Fraktionen
befindet. Sie würde aber dadurch vollständig mundtot gemachtwerden, wenn sie hierzu notwendig
hätte, daß sie sich an eine andere Fraktion wendet, um die nutwendigeUuterstütznngfür die Ein
reichung eines Antrages zu erhalten. Also, seien Sie bitte konsequentund führen Sie in der
gesamten Geschäftsführung es durch, daß cmch jede Fraktion die Möglichkeit hat, selbständig
Anträge einzureichen, ohne sich erst an andere Fraktionen wenden zu müssen, Es erschwert
zweifellosebenfalls den Gang der Geschäfte,wenn dieses den Fraktionen nicht möglich ist.

Zu § 13 bitte ich allerdings, guiz weitgehende Aendernngenvornehmen zn wollen.
Im § 13 Absatz 1 bitte ich in der ersten Zeile im vorliegendenEntwurf die Worte „iu

der Regel" z» strichen. Ich bin der Meinung, daß hier nicht eine außerregelmäßigeErledigung
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der Haushaltspläne stattfinden kann, sundern daß wir als Parlament Gewicht darauf lege» müssen,
in jedem Falle in eine Generaldebatte über den Haushaltsplan eintreten zu müssen. Also, die
Worte „in der Regel" ersuche ich zu streichen. Es ist eine feste Norm zu schaffe», was Sie durch
deu Antrag erreichen, daß eben in der Vollsitzung der Haushaltsplan besprochenwerden muß.
Das, was Sie schließlich mit der Fassung „in der Regel" erreichen wollen, würde sich ja zweifel¬
los von selbst ergeben: Wenn Sie kein Bedürfnis haben, sich znm Haushaltsplan zu äußern, werden
Sie sich ja nicht zum Wort melden. Aber jedenfalls dürfen Sie denjenigen,welche nun glauben,
ganz Entscheidendeszu dem Haushaltsplan in einer Generaldebatte sagen zu müssen, nicht daran
hindern, daß er beim Haushaltsplan auch zum Worte kommt Deshalb bitten wir um Streichung
dieser Worte. Für Absatz 2 der vorliegendenFassung bitten wir, an dessen Stelle zu setzen: „Ein¬
gaben können nnr verhandeltweiden,wenn sie in dem der Schließung des Provinziallandtages voraus¬
gehendenKalendertage eingegangen find". Werte Versammlung! Ich halte dies für unbedingt
notwendig. Nehmen wir an, wir tagen jetzt 8 Tage. Nun können aber Eingaben nicht verhandelt
werden, wenn fie nach der jetzigen Fasfnng der Geschäftsordnungnicht bereis am heutige» Tage
eingegangenfind. Ich bin der Meinung, es muß auch die Möglichkeitbestehen, daß noch im Laufe
der Tagung Eingaben, die an uns gelangen, noch zur Beratung gelangen können. Um aber nicht
deu letzten Tag gerade zu nehmen, schlagen wir Ihnen vor, daß derjenigeTag, der der Schließung
voraufgeht, der Endtermin für die Eingaben fein foll, die zur Verhandlung kommen können, falls
sie noch nachträglicheingehensollten.

Dann bitten wir, dem § 13 weitere Absätze zuzufügen, und zwar einen Absatz 5 nnd
einen Absatz 6. Als Absatz 5 schlagen wir vor: „Die Beratung über einen Gegenstand darf erst
am darauffolgenden Tage erfolgen, nachdem die Vorlage oder der Ausschußantrag verteilt ist".
Werte Versammlung, diese Bestimmung in der Geschäftsordnung halten wir für unbedingt noth¬
wendig, und zwar aus dem Grnnde, weil nicht die Möglichkeitbestehen darf, daß nnn irgendwelche
willkürliche Mehrheit uns überraschenkann. Ich möchte darauf hinweisen,es kann ja auch einmal
vorkommen, daß sich das Bild in der Zusammensetzungdes Provinziallandtages eines schönen
Tages nach Neuwahlen ändert und wir eventuell eine andere Zusammensetzungdes Provinzialland¬
tages haben. Es würde also auch dcujeuigcn,welche hente in der Mehrheit sind, zugute kommen,
wenn eine derartige Bestimmung hineingebrachtwird, damit nicht eventnell eine zufällige Miuderheit
vou Eingaben und Vorlagen überraschtwerden kann, die am heutigen Morgen verteilt werden und
nun auch gleich bcrateu uud erledigt werde» sollen. Das zu verhindern, nmß unsere Aufgabe sciu.
Wir müssen zum mindesten Gelegenheit haben, über jede Vorlage in den einzelnenFraktionen Rück¬
sprache zu nehmeu. Das ist nur möglich, wenn uns die Vorlagen im Drnck oder sonst im Wege
der Vervielfältigung zugegangensind.

Dann bitten wir, als Absatz 6 hinzuzufügeu: „Ueber jeden Tagesordnungspunkt uud jede
Vorlage fiudet eine allgemeine und eine Spezialberatung statt". Werte Versammlung! Das ist
'»einer Ansicht nach lediglich eine Ordnungsvorschrift. Allerdings gebe ich zu, daß es schließlich
auch einzelne Redner geben kann, die sich nicht daran halten können, die allgemeine von der
Spezialdebatte zu unterscheide». Aber nichtsdestoweniger,bin ich der Meinung, muß zunächst
einmal die allgemeineBesprechungüber die allgemeinen Gesichtspunkteeröffnet werden, die man
nicht so ohne weiteres in den Rahmen eines einzelneuParagraphen hineinbringenkann. Dann erst
kann man in die Spezialberatung der einzelnen Abschnitte der Vorlagen eintreten. Ich glaube,
baß es nur zum Nutzeu der Verhaudlungeu des Provinziallandtages ausschlageukann, wenn Sie
dieser unserer Fassung auch nachkommen.

5
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Des fernere!«beantragen wir zn 8 14 der Geschäftsordnung, deu Passus iu der vierteil
Zeile des Absatzes „oder durch Anschlag" zu streiche». Eiue besondere Begründung wäre eigentlich
nicht notwendig. Ich bin der Meinung, daß eine Tagesordnung, die lediglich durch Anschlag
bekannt gegebenwird, nicht im Sinne der Verhandlungen liegen kann. Nehmen Sie nur einmal
eine Tagesordnung an, die schließlich10 oder 14 Punkte umfaßt. Nuu wird ein Anschlag
gemacht, durch den diese Tagesordnung bekannt gegeben wird. Sie wurden dauu am Morgen der
Sitzung alle 159 Abgeordnetevor dieser Tafel stehen sehen müssen, um sich diese Tagesordnung zu
uotiercu, um dauu auch während der Verhandlungen' im Bilde darüber zu sein, was zur Beratung
steht. Das kauu nicht der Wille sein, den Sie dnrch die Fassung der Geschäftsordnung hier
niederlegen wollen. Wir ersuchen deswegen, diese Worte „oder durch Anschlag" zu streiche». Es
muß vielmehr iu jedem Falle deu Abgeordneten die Tagesordnung auf deu Tisch des Hauses
gelegt werde», damit er auch hierüber während der Verhandlungen jederzeit im Bilde sein kau».

Bei § 16 Absatz 2 ersuche»wir, ebenfalls die Zahl 10 durch die Zahl 5 ersetzen zu
wolle». Auch hier muß die Möglichkeit gegebeu seiu — was ich zu den vorhergehendenPara¬
graphen bereits angeführt habe — daß die Fraktionen hierzu ihre Meinung zur Geltung bringen.

Das gleiche trifft auf 8 17 zu. Hier bitten wir, im Abfatz 3 die Zahl 15 durch die
Zahl 5 ersetzen zu wolleu.

Im § 27 Absatz 2 sind die Worte „Die Entscheidung erfolgt ohne Besprechung" zu
streiche». Das halte ich ebe»falls für eine dringendeNotwendigkeit.— Das ist ein Irrtum. Ich
bitte, das auch in der Vorlage zu berücksichtigen, es ist wohl 8 26. Es ist iu der Eile verkehrt
geschrieben worden. Also zu 8 26 ist dieser Antrag zn stellen. Wenn ein Abgeordneter glaubt,
daß ihm Unrecht geschehen sei, »ins; hierüber nach »leiner Meinung auch eiue Besprechuugmöglich
sein. (Abgeordneter Eberlr: Das ist in keinem Parlament!) Wem, dies soustwo »och nicht
geschieht, so kann es gar nichts schaden, wenn es bei uns Usance wird, denn es kann zu gewissen
Härten führen, wenn man diese Bestimmung stehen läßt, wie fie hier im 8 26 gegeben ist.

Zn Z 28 beantragen wir die Streichung des Abfatzes 2, uud zwar aus deu Gründen,
die ich an die Spitze meiner heutigen Ausführungen gestellt habe. Ich will mich hierzu uicht iu
Wiederholungenergehen.

Bei 8 29 bitten wir Sie. im Absatz 1 ebenfalls die Zahl 15 durch die Zahl 5 ersetzen
zu »volleu. Da gilt auch das, was ich zu gleiche,, Bestimmuugeu schuu sagte.

Das gleiche trifft auf 8 42 Absatz 3 zu. Dort bitten wir, fogar noch weitergehend,
daß die Zahl 10 gestrichenund an deren Stelle gesetzt wird: „Es kann ein Abgeordneter die
Feststellung der Beschlußfähigkeitverlangen". Es ist das gute Recht eines jeden Abgeordneten,
daß er in der Lage sein muß, die Beschlußfähigkeitdes Hauses anzuzweifeln. Dann ergibt sich
ohne weiteres die Möglichkeit, auszuzählen, ob tatsächlichdas Haus die Beschlußfähigkeitbesitzt.
Dazu bedarf es nicht der Antrcigstelluugeiner Mehrheit von Abgeordneten. Schließlich sind nur
10 Abgeordnete in, ganze» Hause da, und sie müßten dann ja darauf verzichten. Ich sehe, auch
jetzt leert sich der Saal ziemlich. Das ist allerdings bedauerlich bei dem großen Interesse, das
der Geschäftsordnung entgegengebrachtwerden mühte. Es könnte die Möglichkeit eintreten, daß
eine so kleine Minderheit im Pleunmsaal anwesend ist. Ich glaube, daß jedem von diesen 10, die
zum »lindesten das größte Interesse an den Verhandlungen des Provinziallandtages haben, die
Möglichkeit gegebeu seiu muß, wenn die übrigen kein Interesse haben, die Beschlußfähigkeit
anzuzweifeln, damit — ich will keinen unparlamentarischenAusdruck gebrauchen, um nicht gleich
der Guillotine der Geschäftsordnungzn verfallen — diesem uicht gerade würdigen Spiel ein Ende
gemacht werden möge.
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Endlich bitte ich, auch im § 49 — das ist der letzte Paragraph, zu dem wir Anträge
zu stelle., haben — die Zahl 10 durch die Zahl 5 ersetzen zn wollen.

Werte Versammlung, ich bitte nochmals eindringlich, diese unsere Anträge, die von dem
Willen beseelt sind — und das ersuche ich Sie, uns zu glauben —, wirklich praktische Arbeit hier
im Provinziallandtag zu leisten, auch anzunehmen, damit wir in Zukuuft auf ein gedeihliches
Insammenarbeiten zwischen allen Fraktionen im Provinziallandtag rechnen können,

VorsitzenderGieleu: Meine Damen und Herren! Es ist der Wunsch geäußert worden,
in der geschäftsorduungsmäßigenBehandlung eine Aendernng dahin eintreten zu lassen, daß von
jeder Fraktion heute nur ein Redner zum Worte kommt, auch wenn er keine Abänderungsanträge
stellen will. Ich darf wohl annehmen, daß die Damen und Herren damit einverstandensind.

AbgeordneterDr. Juries: Ich weiß nicht, ob das notwendig und erforderlichist. Ich
meine, diejenigenFraktionen, die etwas zur Sache antragsmäßig vorzubringen haben, mögen das
hier tun, und ich bitte, das möglichst kurz zu machen. Im übrigen enthalten wir uns der
Stellungnahme und weisen die Sache an die Kommission.

Abgeordneter Bauknecht: Die Sache ist im Aeltestenrat meiner Meinung nach so
besprochen und bestimmt worden, wie der Herr Vorsitzendees eben vorschlägt. Nach Rücksprache
Mit dem Herrn Vorsitzendenist dies nochmals festgestellt wurden. Deswegen bitte ich, nach dem
Beschluß des Aeltestenrats zu verfahren.

VorsitzenderVielen: Ich werde darüber abstimmen lassen, ob von jeder Fraktion ein
Redner zum Wort komme» soll. Wer von den Dameu uud Herren ist damit einverstanden, daß
von jeder Fraktion ein Redner heute sprechen darf? — Das ist die Mehrheit. Das Wort hat
Herr AbgeordneterKoch,

AbgeordneterKoch: Meiue Damen uud Herreu! Nach den ausführlichen Darlegungen
meines Vorredners kann ich mich recht kurz fasse». (Bravo! rechts,) Ich werde nicht auf die
Punkte eingehen, wo ich mit ihm übereinstimme,sondern ich werde nur dasjenige behandeln, was
weiter geht.

Der Berichterstatter sagt, daß wir in der Acuderuug unserer Geschäftsordnung an die
gesetzlichenBestimmungen, vor allen Dinge» an die veraltete Provinzialurdnung, gebundeu seien.
Der Vorredner sagt »uu, daß wir nns daran nicht zu binden hätten. Es wird Aufgabe der
Kommissionsein, dies zu prüfeu und dafür zu sorgen, daß wir eine möglichst »«»zeitliche Geschäfts-
vrdmmg bekomme».

Mei» Vorredner sagt mit Recht, daß der § 7 a» die Spitze gestellt werde» müßte, wo
von der Teilnahme der Abgeordneten die> Rede ist. Aber, meine Damen »nd Herren, es nmß
Noch etwas vorhergehe»; das ist die Ei»ber»f»»g des Provinziallandtagcs. Wir wünsche»,da,z
das a» die Spitze gestellt wird, nnd vor allen Diügc» wünsche»wir, daß die Einberufung des
Pluuinziallandtngcs nicht mehr durch deu Vertreter der Regierung erfolgt, sundern daß dies vom
Landtage selbst geschieht, daß wir das Sclbstvcrwaltu»gsrecht möglichst wahre», wie es der Her»
Vorredner i» ausführlicher Weise dargelegt hat

Wir beantrage» deshalb, daß es i» der Geschäftsordnung im 8 1 heche» M: ,.^r
Provinziallandtag wird durch de» Vorsitzenden des Provinzialansschusses «»berufe», »nd zwar
erstens a»f VeschlH des Pruvmzialausschusses- wir haben ja bisher im Pr°v.nzmla»sschuß stets
beschlossen, wann der Landtag zusammmberufe»werde» soll -. zweite»«, wenn em Fünftel der
Provinziallandtags-Abgeordnete»dies verlm.gt. (Sehr richtig! links,) Wir wünsche» also daß dw
Minderheit, »nd zwar ein Fünftel'der Abgeorwete», imsta»de ist, die Zusammenberufung des
Landtages zu veranlafsen.
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Sie werden uuu sage», meine Damen und Herren, das ist ein umständlichesVerfahre».
Ich denke mir die Sache aber sehr leicht so, daß sich die Fraktiunsvorfitzendenverständigen, wenn
die Notwendigkeit der Eiuberufuug vorhanden ist, uud daß es, weuu es dann beantragt wird,
auch geschieht.

Drittens soll der Landtag ans Verlangen der Stantsregierung eiuberufeu weiden.
Wir wollen auch die Eröffnung des Landtages nicht durch die Staatsregicruug haben,

sondern wir wollen, daß es heißt: „Die Eröffnung des Provinziallandtages erfolgt durch den
Vorsitzendendes Pruvinzialausschusses. Dieser beruft die beiden jüngsten dazn bereiten Mitglieder
als Schriftführer". Das ist das wesentliche,das nns von den Anträgen des Vorredners trennt.

Meine Damen und Herren! Ich will ans die anderen Ausführungen nicht eingehen.
Vor allen Tiugeu wüuscheuwir aber auch, daß im tz 28 der Absatz 2 gestrichenwird. Wir
halten es nicht für der Würde des Hauses entsprechend,wenn derartige Bestimmungen in die
Geschäftsordnunghineintommcu. Die übrigen Abändernngsnnträge überlasseich der Beratung der
Kommission.

VorsitzenderGieleu: ' Das Wort hat Herr Abgeordneter Falk.
Abgeordneter Falk: Meine Damen! Meine Herren! Unter den zahlreichen Abändcrnngs^

antragen, die der erste Redner aus dem Hanse heute vorgebrachthat, war wohl keiner, deu er
uicht auch schou im Ausschuß zur Beratung gestellt hat. Wir haben im Ausschuß dazu eingehend
Stcllnng genommen, wie Sie ja auch aus den Dnrleguugen des Herrn Berichterstatters gesehen
haben. Ich glaube nicht, daß die Vorschläge, die der Herr Abgeordnete Hauck gemacht hat, im
wesentlichen zu einer Abänderung der Geschäftsordnungführen können.

Wenn ich die zahlreichen Anträge, die der Herr Abgeordnetegestellt hat, in zwei Gruppen
einteilen darf, so wäre das System folgendes: Im wesentlichen will er Aenderungentreffen, die die
Selbständigkeit des Provinziallandtages, wie er sie wünscht, das Selbftverwaltungsrccht, das ihm
vorschwebt, die Unabhängigkeitvon den Staatsorganen, wie er sie haben möchte, in der Geschäfts¬
ordnung zum Ausdruck bringen sollen. Das hat Herr Abgeordneter Hauck mit nahezu denselben
Ausführungen wie hier zn denselben Vestimmuugendes Entwurfs auch im Ausschuß gesagt. Es
muß ihm hier erwidert werde», was ihm auch dort entgegengehaltenworden ist, daß seine Autläge
scheiteru au deu positive»Bestimmungen des Gesetzes, an die wir gebunden sind und über die wir
nicht hinauskommenkönne».

Wenn Herr Abgeordneter Hauck aus Artikeln der preußischenVerfassung entnehmen zu
können glaubt, daß dieser Provinziallaudtag in der Lage sei, sich eine autonome Satzung zu geben,
die sich nicht ans die Bestimmungender Provinzialordnnug aufbaut, so irrt sich der Herr Abgeordnete.
Solange diese Proviuzialurduung besteht — uud sie besteht noch —, solange sind wir daran
gebunden, und wer auf dem Stnudpuukt steht, für die Volksvertretung, also auch für dieses Haus,
eine möglichst große Freiheit zn verlangen, wird als Korrelativ dieser Freiheit doch immer auch
die Forderung stellen müssen, daß das Hans selbst auf dem Boden der Gefetze bleibt (lebhafte
Znstimmung rechts) uud daß es fich namentlich mit demjenigen,was als Grundlage seiner ganzen
Tätigkeit dienen soll, mit seiner Geschäftsordnung,nicht grundsätzlich von dem Boden der bestehenden
Gesetzgebung entfernt. Für uns muß das Gesetz die höchste und letzte Richtschnurseiu (Abgeordneter
Hanck: Artikel 3 der Verfassung!) Das ist ein Nechtsirrtum. Herr Kollege Hanck. -- Damit ist
nMrlich niemandemverboten, daraufhin zu arbeite«, daß die bestehende» Gesetze abgeändert werden-
Solange die Gesetzeaber bestehen, müssen sie auch gehalten werden. (Sehr wahr! rechts.) Und
nicht nur müssen die Gesetze gehalten werden — damit komme ich auf den zweiten Teil der Anträge
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des Herrn AbgeordnetenHanck —, sondern wir haben auch begründete Ursache,daflir zu sorgen,
daß in diesem Hause Würde uud Ordnnng gewahrt werden. (Zuruf eines kommunistischenAbgeordneten:
Siehe nationalistische Kundgebungen!) Bitte, seien Sie so freundlichund hören Sie mich rnhig an.
(Abgeordneter Hoffmann: Was ist Würde?) Wir werden uus vielleicht darüber verständigen
können. Wir haben Ihren Kollegen Hanck nicht unterbrochen,wie er seine Darlegungen gemacht hat.
So viel kann ich von Ihnen wohl erwarten, daß Sie mich ruhig anhören werden. Was ich
Ihnen sage, steht zu Ihrer Kritik. Sie ändern aber an meiner Meinung nichts, wenn Sie mich
durch Zwischenrufeunterbrechen. Dadurch verlängern Sie zwar meine Darlegungen etwas; Sie
werden mich aber nicht ans dein Ter,t bringen können; über derartige Dinge bin ich längst hinaus.
Sie werden dadurch auch irgendwelche Aenderungen nicht herbeiführe» können. Wenn Sie aber
die Schwäche Ihrer Position hinter Zwischenrufenverbergen wollen, so habe ich nichts dagegen.
(Sehr gut! rechts.)

Meiue Damen und Herren! Wir haben vollauf Ursache,dafür zu sorgen, daß die Würde
und die Ordnung dieses Hanses gewahrt wird, daß die Anorduuugeu des Präsidenten befolgt werden,
daß nicht durch die Form, in die der eine oder andere Abgeordnete seinen, Temperament oder
seiner mangelndenErziehung zum Parlamentarismus zufolge seine Ausführungen einzukleiden geneigt
wäre, eine unliebsameStörung unserer Arbeite« herbeigeführt wird. (Zuruf eines kommnnistischen
Abgeordneten: Siehe „Schweinehunde!") Wenn eine derartige Aeußerung gefallen ist, so fällt sie
unter das, was ich eben gesagt habe (Zurnf links: Mangelnde Erziehung!) Ich bin der letzte,
der etwas derartiges rechtfertigenkönnte, wenn ich es auch verstehen kann, daß einem Manne das
Blut znm Kopfe steigt, wenn er Aeußerungen hört, anf die er nicht erwidern kann, wie sie hier
aus Ihren Reihen (zu den Kommunisten) am Schlüsse der letzten Tagung gefallen sein sollen
(AbgeordneterKnab: Und die nationalistischenAusführungen?) Haben Sie von mir schon einmal
nationalistischeAusführungen gehört, Herr Knab?

Aber das betone ich und das betone ich angesichtsder Besatzung erst recht, daß wir alle
Ursache haben, uns auf unser Deutschtum zu besinnen! (Lanter Beifall bei den bürgerliche»
Parteien,) Uud ich meine, gerade der Umstand, daß wir nicht frei tagen können, daß wir die
Erlaubnis der Besntzuugsbehördenötig haben, um unsere Versammlung hier abzuhalten, und daß
diese Erlaubnis an Bedingungen geknüpft wird, wie sie im Gutdünken der Befatzung stehen, sollte
n»s zeigen, daß es richtig ist, wenn wir unsere Beratungen so einrichten, daß sie mich auf die
Fremden, die bei uns sind, Eindruck mache» (lebhafterBeifall rechts), daß auch die Fremdeu einschen,
daß wir Leute sind, die Ordnung, Sitte nnd Ruhe zu wahrcu wisseu (erueuter Beifall bei dcu
bürgerlichenParteien).

Deswegen bin ich allerdings der Auffassung, daß es nötig ist, Bestimmungen in die
Satzung einzufügen, wie sie der H 28 enthält, den mein Herr Vorredner in seinem wesentlichen
Teil aus der Geschäftsordnunggestrichen haben will. (AbgeordneterHoffmann: Sie find ein uettcr
Demokrat!) Herr Abgeordneter Hoffmann, ich bilde mir allerdings ein, ein echter Demokrat zn
sein. Ob Ihre Freunde auch Demokraten sein wollen, ob sie immer Demokraten sei» wollen, das
weiß ich nicht, Herr Hoffmann. Ich kann Ihnen aber sagen: Demokratie ist für mich nicht gleich¬
bedeutendmit Zucht- uud Zügellufigkeit,sondern die Demokratie hat als Grundlage und muß als
Grundlage haben (Zuruf Knab: den Geldsack!)den Willen znr Ordnung und zur Unterordnung
nnter das Volksgauze uud den Voltswillen, und schreit daher geradezu nach Ordnnng.

Nun hat Herr Hanck gesagt, der ß 28 sei aus einer Art Abschrecknngstheorie entstanden.
Ach. meine verehrten Herrschaften,wer den § 28 liest, kann doch nicht zu der Auffafsungkommen,
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daß man damit einen verbrecherischen Willen hat abschreckenwollen, sondern das klingt doch eher
wie die Ermahnung eines sanften und schwachen Vaters gegenüber dem unbedachtenSohne, Da
kann man wirklich nicht von Nbschrccknngstheorie sprechen, sondern das ist im gttustigeuFalle eine
prophylaktisch-Pädagogische Maßnahme, die allerdings nötig ist.

Nun hat Herr Kollege Hauck gesagt, man solle derartige Maßnahme» nicht vorschlagen,
solange nicht ein äußerer Anlaß dazu vorliege, zu solchen Maßnahmen zu greifen. Das ist eine
tattische Frage, die man so und so beantworten kann. Ich bin der Auffassung, daß es viel
schärfer wirken und bei dem einen oder anderen vielleicht ein nicht nnberechtigtesGefühl Herbor¬
rufen würde, wen« man solche Maßnahmen auf Grund eines bestimmtenVorkommnisses vorschlagen
würde, wenn man sagen würde: Dn oder du hast dich so gezeigt, daß ich nun solche Maßnahmen
treffen muß. Das würde viel schärfer wirken, als wenn ich bei der Gelegenheit, die jetzt besteht,
wo es sich-einmal um die Verabschiedung einer neuen Geschäftsordnung handelt, versuche, die
Bestimmungenhineinzubriugeu, die unbedingt notwendig zu sein scheinen.

Meine Freunde sind der Auffassung, daß der Scchnugsentwurf so, wie er vorliegt, im
allgemeinen augenommeu wcrdeu kann. Wir haben nns nur gestattet, zn zwei vorgeschlagenen
Paragraphen Aenderungen vorzuschlagen. Zuuächst zum 8 25, erster Satz. Der 8 25, erster Satz
lautet im Entwurf: „Der Provinziallandtag kann für bestimmte Veratungen eine Längsdauer der
Reden festsetzen, wenn es der Acltestcnrat mit Dreiviertelmehrheit der Stimmen beantragt". Wir
glanben, daß mau diesen Bedingungssatz streichensoll. Es kann sich häufiger die Notweudigkeit
ergeben, zu ciuer Kontingentierung der Redezeit zu kommen,namentlichbei unbedcntcndcnAnlässen,
Da ist es nach unserer Auffassung nicht wünschenswert, daß mau erst deu großen Apparat in
Bewegung setzt und den Aeltestenrat befragt; da mag der Provinziallandtag in der Vollversammlung
selbst entscheiden. Auf die Weise wird mau unch unserer Meiuuug besser und schneller zum
Ziele kommen.

Dann bitten wir, in: 8 28 in den namentlich von Herr» Abgeordneten Hauck so ein¬
gehend behandelte» Bestimmungcu im zweiten Absatz das Wort „dauernd" zu streichen. Es ist
jetzt eine Strafe gesetzt. — „Strafe" ist ein falscher Ausdruck, ich widerrufe ihu ausdrücklich,damit
keine falsche Meinung aufkomme»kann; das war ein falscher Zungenschlag, Es ist eine Maßnahme
für den Fall vorgesehen, daß sich jemand den Anordnungen des Vorsitzendendauernd widersetzt.
Was soll das heißen? Soll da vielleicht ein Zweikampf zwischen dem Vorsitzenden und dem
anderen vorhergegangensein? (Zuruf Hoffmann: ZwischenNcchtsnnwälten!) Ach, Herr Kollege
Hoffmann, es scheint mir doch so, als ob Sie die Tätigkeit der 'Rechtsanwälte zu beurteilen in
Ihrem sonst so reichen Leben noch nicht die richtige Gelegenheit gefunden haben, (Sehr richtig!
rechts, Heiterkeit,)

Ich meine, wein es nm den § 28 ernst gemeint ist, der sollte mit uns das Wörtchen
„dauernd" streichen.

Nun hat einer meiner Herrn Vorredner hervorgehoben,daß die Satzung deswegenso, wie
sie vorliegt, nicht angenommenwerden könne, weil nur die Abgeordnete»unter die Autorität dieser
Bestimmungen gestellt seien, nicht aber auch die Beamten und die Kommissare. Das ist ein
Irrtum. Wäre es der Fall, so müßte die Satzuug geäudert werde», denn selbstverständlich kann
für Abgeordnete uud Beamte nicht zweierlei Recht bestehen; die Abgeordneten können nickt
ungünstiger gestellt sein, als die Beamten. Aber die 88 30 und 31 zeigen Ihnen doch, daß die
Beamten denselben Bestimmungen unterliegen sollen, wie auch die Abgeordneten.

Wir empfehlen daher, abgesehenvon den beiden kleinen Aenderungen, den vorliegenden
Entwurf zur Annahme.
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Gegenüber dem Inmf, den Herr AbgeordneterHoffmcmnvorhin an mich zu richten für
gut befunden hat, mnß ich noch sagen: Gerade, weil ich Demokrat bin, will ich Ordnung haben.
Die Leute, die in unsere Parlamente einen unwürdigenTon hineintragen, die Leute, die die Arbeit
des Parlaments zn sabotieren-versuchen, das sind die gefährlichsten Feinde der Demokratie und des
Parlamentarismus. (Lebhafter Beifall bei den bürgerlichenParteien, Zurufe links: Wie Sie es
auffassen! Das war ein Empfehlnngsbrief an die DeutscheVolkspartci!)

Abgeordneter Vauknecht: Meine Damen und Herren! Meine Freunde hab,,, in der
Kommissiondem Entwurf der Geschäftsordnung zugestimmt. Ich will aber gleich bemerken, daß
dem Herrn Berichterstatter meines Wissens insofern ein Irrtum unterlaufen ist, als er gesagt hat,
daß die Geschäftsordnunggegen zwei Stimmen angenommenwordensei. Das ist nur bis zu einem
bedingten Grade richtig (AbgeordneterAdams: Es steht im Protokoll!), denn auch der Vertreter
der unabhängigen Partei hat unter der Bedingung zugestimmt, daß die Geschäftsordnungnur für
die diesmalige Tagung zn gelten habe, und zwar am Schluß der Sitzung. (AbgeordneterHanck:
Das ist ein Irrtum!) Herr Kollege Hcmck, das ist kein Irrtum, das ist eine Tatsache.

Uns trennt von der unabhängigen Partei resp, dem Herrn Abgeordneten Hauck die Auf¬
fassung, daß man bestehendeGesetze nicht durch eine Geschäftsordnung abändern soll und kann.
Das ist der fnndamentale Unterschied zwischen uns und dem Herrn AbgeordnetenHanck nnd seiner
Partei.

Wenn wir den Aenderungenin bezug auf den Aufbau des Entwurfs gemäß den Anträgen
des Herrn Abgeordneten Hnuck, wonach er den § 7 an Stelle des ß 1 fetzen will, nachgeben
würden, so würden wir tatsächlichentgegen dem bestehenden Recht und der gegenwärtigbestehenden
Provinzialordnnng handeln. In dieser irrtümlichen Auffassung, die auch schon in der Kommission
vom Herrn AbgeordnetenHauck vertreten wurde» ist, bewegt er sich auch heute hier vor dem
Plenum. Ich meine, man darf, um schlußfolgernzu wollen, nicht von falschen Voraussetzungen
ausgehen. Als Folge dieses Irrtums in dem Aufbau der Ausführungen sind die Anträge des
Herrn, AbgeordnetenHauck anzusehen. Ich gebe dem Herrn AbgeordnetenHauck in seinen allge'
meinen Ausführungen insofern recht, als er sagt, daß eine Geschäftshnndhabungerfolgen soll, die
von dem Vertrauen des ganzen Hauses getragen ist. Diese allgemeinenAusführungen unterstütze
ich ohne weiteres. Aber ich knüpfe daran die Bedingung, daß die Geschäftshandhabuugauch seitens
der Mitglieder des Hauses bei der Tagung in der Weise unterstützt wird, daß die scharfen Mah¬
nahmen, besondersdie des ß 28, in der Praxis nicht zur Anwendung zu gelangen brauchen. Das
ist meiner Ansicht nach die Kehrseite der Medaille. Wir legen überhaupt auf diese Geschäfts¬
ordnung deshalb keinen fo großen Wert und haben deswegen auch keine neuen Anträge gestellt,weil
wir wifsen, daß die Geschäftsordnung, solauge die uc»e Proviuzialordnuug uicht erlassen ist, nicht
endgültig erledigt werden kann. Solange wie die nene Provinzialordnung uud vielleicht auch das
Gesetz über die Erweiterung der 3elbständigkeit der Provinzen noch aussteht, wird eine nene Ge¬
schäftsordnungnicht endgültig erledigt werden können. Somit handelt es sich hier um ein Pro¬
visorium. In diesem Provisorium, das in dem Entwurf zur neuen Geschäftsordnungdem jetzigen
Provinziallandtag vorgelegt ist, glauben wir immerhin ein Instrument zu besitzen,das der Lage
des Hauses und den ZeitumstNndenentspricht. Unter diesen Gesichtspunktenhaben wir im wesent¬
lichen wmig Einwendungenzu machen.

Wir treten der Auffassung entgegen, daß überall da, wo von dem Herrn Abgeordneten
Hauck an Stelle der 10 Abgeordneten5 Abgeordnete beantragt sind, die 10 bleiben sollen. Wir
wünschen nicht, daß eine so große Zersplitterung in der Handhabung der Geschäfte eintritt, um fo
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mehr als wir von vornherein zugelassen haben, daß die Fraktionen ans mindestens5 Abgeordneten
bestehen können. Dadurch haben die einzelnen Fraktionen, wie sie zurzeit hier in diesem Hause
vertreten sind und allen Voraussetzungen nach auch künftig vertreten sein werden, die Möglichkeit,
auch tllnftig so wie jetzt im Aeltestenrat vertreten zu sein. Da ja die Handhabung der Geschäfte
im wesentlichen sich auf der maßgebendenInstanz des Aeltestenrats in der Geschäftsordnung auf¬
baut, so haben die einzelnen Fraktionen die Möglichkeit, über Ausschlüssevon Abgeordneten,die
nach Ansicht des Vorsitzenden sich nicht würdig benehmen, dort ihre Einwendungenmachen zu können.
Unter diesen Gesichtspunktenist der 8 28, der auch für uns in der jetzigen Fassung nicht annehm¬
bar ist, wogegen wir uns auch in der Kommission schon scharf gewandt haben, einigermaßeneine
Milderung. Weiter bemerke ich, daß in dem jetzigen Entwurf des § 28 auch infofern eine
Milderung eingetreten ist, als auch die Mittelpartei dazu übergegangenist, einen Antrag, der dar¬
auf hinauslief, einen Abgeordnetenfür mehrere Sitzungen aus dem Hause zu verweisen, abgelehnt
hat und unserem Rate gefolgt ist.

Bezüglich der Anregung des Herrn AbgeordnetenFalk, das Wort „dauernd" im zweiten
Absatz des tz 28 zu streichen, könnte ich Ihnen vielleichteine Präzisierung nach der Richtung hin
vorschlagen, daß wir uns in der Kommission dahin einig werden, daß wir eine Motivierung
einschalten,daß ein Abgeordneter dann auszuschließenwäre, wenn er die Verhandlungen unmöglich
macht. „Dauernd", „beharrlich" find sehr dehnbare Begriffe, die zweifellos in der Handhabung
der Geschäfte den Vorsitzenden zu Schwierigkeiten mit den Abgeordneten bringen können. Wir
müssen bei der Abfassung einer Geschäftsordnung darauf fehen, daß absolut klare Bestimmungen
in diefer Geschäftsordnungenthalten sind, die auch in keiner Beziehung von dem Vorsitzendenund
den Abgeordnetenin einer anderen Weise ausgelegt uud angewendetwerden können, als es in der
Geschäftsordnungsteht. Aber wir find andererseits anch nicht dafür — das ist die wefentlichste
Einwendung, die meine Freunde gegen den jetzigen Entwurf zu machen haben —, daß irgendein
Abgeordneter durch fein Benehmen aus dem Haufe hinaus versetztwerden kann, weder von dem
Vorsitzendenals von dem nachträglichdarüber befindenden Aeltestenrat. Wir haben die Auffaffung,
ein Abgeordneter hat fein Mandm durch eine gewisse Anzahl Stimmen vom Volke erhalten, und
kein Parlament soll ihm dieses Recht vorenthalten. In dieser Beziehung trennen wir uns allerdings
von allen Gruppen der bürgerlichen Parteien. Wir stehen auf dem Standpunkt, folange ein
diesbezüglicher Präzedenzfall, der eine folche Maßnahme notwendig erscheinen läßt, in diesem Hause
noch nicht vorliegt, solange soll man derartige Zwangsbestimmungen, wie im Entwurf vorgesehen
ist, nicht einführen. Erst in dem Moment, wo von irgendeiner Seite die Würde des Hauses
verletzt worden ist und wo wir der Anficht find, daß auf diese Art und Weise die Verhandlungen
des Landtages gestört würden, würde es sich meine Partei überlegen, eine Bestimmung in die
Geschäftsordnunghineinzubringen,die die Wahrung der Würde des Haufes vorsieht. Solange das
aber nicht der Fall ist, soll man nicht ohne weiteres Härten und Schärfen in den Entwurf hinein¬
bringen, um nach außen hin einen Agitationsstoff zu schaffen, der zweifellos für den Landtag
ungünstig wirken wird. Sie geben damit sicher der äußersten Linken billigen Agitationsstoff.
Man verrät jedenfalls lein Geheimnis, wenn man fugt: die vorgesehene Vestimmuug ist ja im
wesentlichen gegen die linke Seite des Hauses gerichtet und es kann ja auch einmal anders kommen.
Die Zeiten können sich ändern. Man soll keine Bestimmungeu schaffeu, die sich zurzeit uoch
"lcht als notwendig erwiesen haben. Wenn der Reichstag und der Landtag zu diesen Bestimmungen
gekommen sind, so haben diese diesbezügliche Vorgänge, und diese Parlamente haben es vor der
Oeffentluhkeitzu verantworten. Unsere Partei kann es nicht verantworten, für diesen ß 28 in der
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jetzigen Fassung, wonach die Ausübung eines Mandals dem Vorsitzendenresp, dem Aeltestenrat
dieses Hauses überwiesenwird, zu stimmen. Wir bitten jedenfalls, auch in Ihren Fraktionen
ans die Vertreter der Kommission einzuwirken, d,iß, solange die Würde des Hauses durch ein
Mitglied nicht verletzt worden ist, mit diesen „Strafbestimmungen" — vielleicht ist das auch ein
falscher Zungenschlag—, ich möchte sagen: mit den vorbeugendenMaßnahmen gewartet wird.

Ich will nur noch auf eine Bemerkungaufmerksam macheu, die der Vertreter der Kommu¬
nisten hier gemachthat, und zwar in bezug auf die Einberufung, die er noch vor den ß 1 stellen
will. Da kommen zunächst einmal die gesetzlichenBestimmungenin Betracht Worauf ich besonders
aufmerksam mncheu möchte, ist ein politischer Umstand, und zwar der, daß man von der linken
Seite des Hauses meiner Ansicht nach nicht richtig erfaßt hat, daß der Provinziallandtag nicht ein
eigentliches Parlament im Sinne der preußischenLandesversammluug oder des Reichstages ist.
(AbgeordneterHoffmauu: Es ist doch kein Theater!) Wir sind eine erweiterteVerwaltuugsbehörde
und nehmen politischeAkte vor, z. B. die Wahlen, die jetzt schon durch die Wahlordnung vorge-
seheu sind Wir sind aber nicht ein Parlament im eigentlichen Sinne des Wortes, und ich wäre
— ich sage ausdrücklich:unter den gegebenenUmständen — aus rein politischenGesichtspunkten
heraus der schärfste Gegner, wenn zurzeit ans dem RheinischenProvinziallandtage ein eigentliches
PolitischesParlament gemacht werden würde. (Sehr richtig! rechts.) Sie werde» meine Partei-
freunde immer sehr scharf dafür kämpfen sehen, daß uuter den gegenwärtige»politischen Umständen
auf diesem Gebiete eine außerordentlicheVorsicht geübt wird. Deswegen würden wir jedenfalls
dagegen ankämpfen — was in einem Unterton - aus den Ausführungen des Herrn Abgeordneteten
Hauck herausgeklungeuhat —, daß ciue Wahlkorporation eine Selbständigkeit besitzen soll, wonach
sie selbständigzusammentretenkönnte und sich dementsprechend vielleicht zu einem rheinischen Parla»
ment auswachseu würde. (Abgeordneter Hoffmann: Sie sehen Gespenster!) Diese Interpretation
einer Geschäftsordnungwäre das Gefährlichste,was dabei herauskommenkönnte. Wie gesagt, da,
wo es notwendig werden könnte, würden wir diesen Maßnahmen immer entgegentrete».

AbgeordneteKohl: Meine Damen und Herren! Der Herr Abgeordnete Hauck,der die
größte Anzahl Abä'uderuugsauträge gestellt hat, wird wahrscheinlich selbst nicht der Auffassung sein,
daß diese Abänderungsanträge in der Kommissionund nachher im Plenum angenommen werden.
(AbgeordneterHauck: Warum deun nicht?) Denn, wie Herr AbgeordneterFalk bereits betonte,
ist materiell in den neuen Anträgen nichts enthalten, was nicht- Gegenstand der langen und ein-
gehendenDebatten in der Geschäftsordnuugskommissiongewesenist. Dort war über die Fassung
der Bestimmungen im wesentlichen Uebereinstimmungerzielt worden, meist nur im Gegensatz zu deu
beiden Stimmen der kommunistischen Partei und der U. S. P. (Abgeordneter Hoffmann: Das
Plenum ist doch entscheidend!) Wenn die Sachen hier vorgebracht wurden sind, so ist das uur
geschehen, um die grundsätzliche Stellung der Partei nach außen zum Ausdruckzu bringen. Der
Herr Abgeordnete Hauck hat damit den Beweis dafür erbracht, daß eine seiner Forderungen zur
Geschäftsordnungjedenfalls sehr schwach begründet ist. Er hat nämlich n. a. ausgeführt, daß eine
Vertretung auch der kleinsten Partei in den Kommissionendeshalb wünschenswertsei, damit ste
dort ihre Meinung äußern könnte, wodurch dann die Verhandlungen im Plenum entlastet und
erleichtertwürden. Sie sehen an der Behandlung dieser Geschäftsordnuugsfmge,meine Damen und
Herren daß eine solche Vertretung der kleinen Parteien die Verhandlungen hier absolut nicht ent¬
lastet (Sehr richtig' in, Zentrum), sondern daß die Herren sich keine Gelegenheit ersparen werden,
"m das zu sage», was sie in den verschlossenenRänmen der Kommissionssitzuügen schon zum Aus¬
druck gebracht habeu. (Zustimmung rechts.)
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Materiell möchte ich auf die einzelnen Forderungen deshalb nicht eingehen, weil wir sie
ja doch uoch einmal in der Kommissionbehandeln müssen, uud weil wir im Anschluß an die Ergeb¬
nisse der Kommissionsberatungen,die, wie ich glanbe, nicht wesentlich von den Vorschlägen,die uns
gemachtwurden sind, abweichenweiden, doch noch einmal hier eine Debatte bekommen, so daß wir
dann die dreifacheZeit über der Angelegenheitversitzen, (Sehr gut! rechts.)

Ich möchte nur im Anschlußan die Ausführungen des letzten Herrn Vorredners erklären,
daß auch wir von unserer Partei aus uns allen Bestimmungenwidersetzen werden, die den Charakter
dieses Parlaments umgestalten (Bravo! rechts), daß wir in der Selbständigkeitserklärungdieses
Parlaments, in seiner Loslösung von der Regiernug eine große Gefahr erblicken. Ich hatte bei
dem Anträge des Herrn Abgeordneten Hauck den Eindruck, daß er immer noch Angst hat vor dem
früheren königlich preußischen Staatskommissar nnd daß er darum den ersten Paragraphen, der den
Kommissar der Staatsregiernng als denjenigen nennt, der den Landtag einzuberufen hat, gern
heraus haben möchte. Aber wir müssen doch bedenken, daß dieser Kommissar der Staatsregiernng
der Beauftragte des Freistaats Preußen ist, nicht etwa der früheren preußischen Monarchie. (Sehr
gut! rechts.) Ich kann mir nicht denken, was für ein Schreckgespenst dieser Veanftragte einer
preußischen Republik auch für einen Anhänger der U. S. P. sein soll. (Heiterkeit! Abgeordneter
Bamberger: Sie werden boshaft!)

Was die Ordnungsbestimmungen angeht, so haben wir ja darüber, wie schon hervor¬
gehoben wurde, in der Kommission besonders eingehend beraten. Die Fassung, die jetzt gewählt
worden ist, wurde von allen Parteien, mit Ausnahme der äußersten Linken, als sehr milde
bezeichnet (Ohorufe links), soweit ich mich erinnere, auch von dem Vertreter der Mehrheitssozinlistcn,
Wir waren alle der Meinung, daß wir keine Schärfen in die Geschäftsordnunghineinbringensollten.
Aber wir können in der jetzigen Fassuug wirtlich keiue Schärfen erblicken. Wir meinen auch, daß
man vor solchen Bestimmungendoch nicht allzu große Nugst zu haben braucht. (AbgeordneterHanck:
Die Angst ist auf Ihrer Seite!) Wir habe» gar keinen Grund, uus vor diesen Bestimmnngen zu
fürchten, denn wir find der Anffafsnng, daß jeder, der irgendeine Sache gut und sachlich verficht,
Mittel wie Orduungsstörungen, Widersetzlichkeit nnd dergl. gar nicht nötig hat (Sehr gut! rechts),
sonderndaß sich in einem Parlament, das sich aus verständigenuud gntgcwillten'Leuten zusammen¬
setzt, eine sachlich gut begründeteMeinung, in parlamentarischerForm znm Ausdruck gebracht, sehr
gut durchsetzen läßt. Wir sind umgekehrtder Meinung, daß die Dinge, die nur durch Ordnung^
störungen erreicht weiden können, für uns absolut keinen Wert haben. Es kommt uus darauf nu,
sachliche Arbeit zu leisten, nicht hier interessanteRadcmszenenherbeizuführen.

Im übrigen scheint mir doch, daß in der Vegründnng des Herrn Hanck eine ganz eigen¬
tümliche Selbsteinschätzungliegt. Ich mnßte eben an Kinder denken, die durch Abschreckungs¬
bestimmungen zn einem gewissen eigensinnigen Widerspruch veranlaßt werden. Kinder mögen
vielleicht so denkeu: Weil die Mutter es uicht haben will, darum tue ich es grade. (Zuruf links:
O, wie kindlich!) Aber erwachseneMenschen sollten doch solche Gefühle in fich unterdrücken.
(Lauter Beifall bei den bürgerlichenParteien, Znrnf des Abgeordneten Eberle: Das geht aber
über die Grenze des Zulässigen! Weiterer Znrnf links: Wer ist denn nun die Mntter?) Die
Mutter scheint hier einigen Lenten zu fehle».

Wir halten die Bestimmungenauf Grnnd der Erfahrungen, die man anderswo gemacht hat,
für durchaus angebracht. Wir find uicht der Meinung, daß das Kind erst in den Brunnen
gefallen sein muß, ehe man ihn zudeckt. Im übrige,, siud die Bestimmungcu ja auch wirtlich so
milde, daß wir uns nicht beklagen dürfen.
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Wir müssen die Anffaffung zurückweisen, als wenn sich diese Vestimmnngcnunr gegen die
Linke des Hcmses richteten. Wenn Sie glauben, daß sie in der Praxis häufig auf die Linke
Anwendung finden werden, so ist das ja Ihre eigene Sache. (Heiterkeit. Zuruf links: Gehen Sie
doch ins Kloster!)

Was die übrigen Anträge angeht, so ist es nicht angängig, sie hier zu erörtern. Ueber
die Frage eines etwas verändertenAufbaues der Geschäftsordnungläßt sich selbstverständlich reden.
Das wird aber nach nnserer Auffassung auch das einzige sein, worin man zu wesentlichen
Abänderungen kommen wird.

Im Namen der Fraktion erkläre ich unser Einverständnis mit der Verweisung an die
Konnnission. (Beifall.)

VorfitzenderGielen: Die Fraktionen find nun sämtlich znr Spräche gekommen. Wir
können also die Debatte über den Gegenstand heute schließen.

Zu Punkt l> der Tagesordnung bitte ich, die einzelnen Vorlagen den entsprechenden Kom¬
missionen zu überweisen. Nur Nr. 4 der Drucksachen und die laufende Nr. N (Drucksache Nr. 22)
bitte ich der I. Fachkommissionzu überweisen. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, nehme ich
Ihr Einverständnis an.

AbgeordneterKemmann: Meine Damen und Herren! Nr. 22 der Drucksachen ist auf
Vorschlag der Verwaltung der I. Fachkommissionzn überweisen. Es handelt sich hier nm den
Bericht nnd Antrag des Provinzialnusschusses,betreffend Erhöhung des Stammkapitals der gemein¬
nützigen Sicdluugsgefellfchaftm, b. H. „Rheinisches Heim" in Bonn. Es ist selbstverständlich,
daß die Fachkommission I sich mit diesem Punkte beschäftigt,weil es sich ja um die Fiuauzierung
eines außerordentlichwichtigen Unternehmenshandelt. Ich möchte aber wünschen und im Auftrage
einer Reihe vou Freunden den Antrag stellen, daß Nr 22 der Tagesordnung gleichzeitig auch der
Fachkommission IV überwiesenwird. Der Punkt hat nicht allein eine wichtige finanzielle Seite,
er behandelt auch eine Angelegenheit, die gerade in lnndwirtfchaftlicherBeziehung von der allere
größte» Bedeutung und Wichtigkeit ist. Es ist notwendig, nicht nur die finanzielleSeite zn Prüfen,
sundern auch die Zweckmäßigkeit in landwirtschaftlicherBeziehung. Deshalb schlage ich vor und
bitte, einen dahingehendenAntrag anzunehmen, diesen Punkt der Tagesordnung auch der Fach¬
tommissionIV zu überweisen.

Ich möchte weiter die Bitte aussprechen, zu erwägeu uud dahiu zu strebe», daß die
Beratung des Punktes 22 in gemeinschaftlicherSitzung der FachkommissionenI nnd IV vor¬
genommenwird.

VorsitzenderGielen: Die Ueberweisnngan die Fachkommission I hatte ich selbst schon
"»"geschlagen,das haben Sie ja gehört. Der weitere Antrag geht aber dahin, daß die beiden
Fachkommissionen I nnd IV gemeinsamberaten möchten. Wenn sich kein Widersprucherhebt, nehme
ich an, daß Sie auch mit diesem Antrage einverstandenfind. Ich stelle das fest.

In der Iufammenfetznng der Kommifsionensind folgendeAenderungeneingetreten:
I. Fachkommission.

An Stelle des AbgeordnetenDr. Hagen tritt der AbgeordneteSchäfer-Essen.
An Stelle des AbgeordnetenSimon-Kirn tritt der AbgeordneteAndres-Krenznach.
An Stelle des AbgeordnetenFarwick tritt der AbgeordneteMaus

II» Fachkommission.
An Stelle der AbgeordnetenFran Niedieck tritt die AbgeordneteFräulein Müller.
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